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1. Verfahren 
 

1. Die Gemeinde Patersdorf hat in der Sitzung vom 12.12.2024 gemäß § 2 Abs. 1 

BauGB die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „GE Patersdorf 

Erweiterung II“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 17.07.2025 

ortsüblich bekannt gemacht. 

2. Zu dem Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 14.07.2025 / 

23.10.2025 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-

mäß § 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 07.11.2025 bis 15.12.2025 beteiligt. 

3. Der Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 14.07.2025 / 23.10.2025 

wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom      .2025 

bis      .2025 öffentlich ausgelegt. 

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 22.01.2026 wurden die 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 a Abs. 2 BauGB in 

der Zeit vom      .2026 bis      .2026 beteiligt. 

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 22.01.2026 wurde mit der 

Begründung gemäß § 4a Abs. 2 BauGB in der Zeit vom      .2026 bis      .2026 

öffentlich ausgelegt. 

6. Die Gemeinde Patersdorf hat mit Beschluss des Gemeinderates vom      .2026 

den Bebauungsplan „GE Patersdorf Erweiterung II“ gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der 
Fassung vom      .2026 als Satzung beschlossen. 

 
            _________________________  (Siegel) 

Patersdorf, den       A. Muhr 
            Erster Bürgermeister 

7. Ausgefertigt 

 

            _________________________  (Siegel) 
Patersdorf, den       A. Muhr 
            Erster Bürgermeister 
 

8. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan „GE Patersdorf Erweiterung II“ 
wurde am      .2026 gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt 

gemacht. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Begründung wird seit die-

sem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde Patersdorf zu jeder-
manns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft ge-

geben. Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die 

Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 

215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen. 

 

            _________________________  (Siegel) 

Patersdorf, den       A. Muhr 
            Erster Bürgermeister 
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2. Bebauungsplan - Planzeichnung, Festsetzungen und Hinweise 

2.1. Planzeichnung   
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2.2. Planzeichenerläuterung 
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2.3. Textliche Festsetzungen 

Präambel:  
Die Gemeinde Patersdorf erlässt aufgrund der §§ 9, 10 Abs. 1 und 12 des Baugesetz-

buches (BauGB), der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 

(BauNVO), des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), der Art. 

81 und 6 Abs. 5 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und der §§ 9 und 11 des Bun-

desnaturschutzgesetzes (BNatSchG) in Verbindung mit Art. 4 des Gesetzes über den 

Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur (Bay-

NatSchG) folgende Satzung: 

2.3.1. Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

2.3.1.1. Für die durch Planzeichen gekennzeichneten Teilbereiche der Grundstücke mit der Fl. 

Nr. 149/1 und 150 der Gemarkung Patersdorf wird ein vorhabenbezogener Bebau-

ungsplan als Satzung erlassen. 

2.3.1.2. Der Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung, der Begründung und diesem Sat-

zungstext vom 22.01.2026 sowie dem als Anlage beigefügten Vorhaben- und Erschlie-

ßungsplan mit Plandatum vom 07.01.2026/14.01.2026. 

2.3.2. Vorhaben- und Erschließungsplan 

Der Vorhaben- und Erschließungsplan des Büros Architekten bast + ascherl, Straubing 

ist verbindlicher Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Er besteht aus 

folgenden Unterlagen: 

1. Grundriss, Schnitte, Ansichten; Maßstab 1:100; Plandatum 07.01.2026 

2. Freiflächengestaltungsplan; Maßstab 1:200; Plandatum 14.01.2026 

2.3.3. Art der baulichen Nutzung 

2.3.3.1. Nutzung als Verkaufsstelle für Backwaren mit ergänzendem Cafébetrieb 

2.3.4. Maß der baulichen Nutzung 

2.3.4.1. Die maximal zulässige Grundfläche (GR), die im Sinne von § 19 Abs. 2 BauNVO von 

baulichen Anlagen überdeckt werden darf, beträgt 220 m².  

Sie darf durch Anlagen im Sinne des § 19 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauNVO maximal 

um eine Grundfläche von 1500 m² überschritten werden. 

2.3.5. Überbaubare Grundstücksfläche 

2.3.5.1. Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch die Festsetzung von Baugrenzen be-

stimmt. Die Baugrenzen dürfen durch untergeordnete Bauteile wie Vordächer bis zu 

einer Tiefe von 2 m überschritten werden. 

2.3.6. Gestaltung der baulichen Anlagen 

2.3.6.1. Zulässig sind Flachdächer mit Dachbegrünung 

2.3.6.2. Die maximale Gebäudehöhe (oberste Dachkante) darf die im Plan durch Planein-

schrieb festgesetzten Höhen über dem geplanten Gelände nicht überschreiten. 

2.3.6.3. Photovoltaik- und Solaranlagen sind auf der Dachfläche zulässig, soweit sie sich in die 

Dachform einfügen. 
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2.3.7. Stellplätze und Nebenanlagen 

2.3.7.1. Bei Stellplätzen, Zufahrten und Zugängen sind für die Oberflächenbefestigung und 

deren Tragschichten nur Materialien mit einem Abflussbeiwert kleiner oder gleich 0,7 

zu verwenden, wie z.B. Pflasterung mit mind. 30 % Fugenanteil, wasser- und luft-

durchlässige Betonsteine, Rasengittersteine, Rasenschotter, wassergebundene Decke 

o. Drain-Asphalt. 

2.3.8. Werbeanlagen 

2.3.8.1. Zur Wahrung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sind Werbeanlagen, die auf 

die B 11, die B 85, den Kreisverkehrsplatz sowie die St 2136 ausgerichtet sind und 

eine ablenkende Wirkung entfalten können, nicht zulässig. 

2.3.9. Beleuchtung des Geländes 

2.3.9.1. die Beleuchtung des Geländes ist so auszurichten und auszuführen, dass eine Beein-

trächtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf den angrenzenden Stra-

ßen ausgeschlossen wird.  

Zu beachten sind darüber hinaus die unter 2.3.11.1 festgesetzten Regelungen zu ei-

ner insektenschonenden Beleuchtung. 

2.3.10. Grünordnung 

2.3.10.1. Die bestehende Feldgehölzreihe südlich der östlichen Zufahrt ist zu erhalten. 

2.3.10.2. Die durch Planzeichen als private Grünflächen festgesetzte Flächen sind mit Rasen- 

oder Wiesenflächen zu begrünen. Die durch Planzeichen festgesetzten Gehölzpflan-

zungen sind in der nach Fertigstellung der Baumaßnahme folgenden Pflanzperiode 

(März – Mai, September – Oktober) durchführen. Die im Plan festgesetzten Gehölz-

standorte können lagemäßig vom geplanten Standort verändert werden, die Min-

destanzahl muss aber eingehalten werden. Es sind Gehölzarten aus den Pflanzlisten 

unter 2.3.10.5 zu verwenden.  

2.3.10.3. Festsetzung zur Dachbegrünung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB i.V.m. § 12 BauGB): Auf 

dem Flachdach ist eine extensive Dachbegrünung herzustellen und dauerhaft zu er-

halten. Die Dachbegrünung ist auf der gesamten geeigneten Dachfläche anzulegen, 

wobei technische Aufbauten, Dachöffnungen sowie notwendige Wartungs- und Ver-

kehrsflächen hiervon ausgenommen sind. Die Ausführung hat entsprechend den an-

erkannten Regeln der Technik zu erfolgen, insbesondere gemäß den Richtlinien der 

FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V.) für die Pla-

nung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen in der jeweils gültigen Fassung. 

2.3.10.4. Die Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten, fachgerecht zu pflegen und bei Abgang 

spätestens in der darauffolgenden Pflanzperiode artengleich zu ersetzen. 

2.3.10.5. Pflanzlisten 

Folgende Gehölzarten sind zu verwenden: 

Bäume 

Acer platanoides - Spitz-Ahorn   

Acer pseudoplatanus - Berg-Ahorn   

Acer campestre - Feld-Ahorn   

Carpinus betulus - Hainbuche   

Prunus avium - Vogel-Kirsche   

Sorbus aucuparia - Eberesche   
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Sträucher 

Cornus sanguinea – Roter Hartriegel 

Crataegus monogyna – Eingriffeliger Weißdorn 

Euonymus europaea – Gewöhnlicher Spindelstrauch 

Ligustrum vulgare - Gewöhnlicher Liguster   

Lonicera nigra - Schwarze Heckenkirsche   

Prunus spinosa - Schlehe   

Rhamnus cathartica - Kreuzdorn   

Rosa canina - Hunds - Rose   

Viburnum opulus – Gewöhnlicher Schneeball 
 

Zulässig sind neben heimischen Gehölzen auch  

klimaresistente Arten, wie z.B.: 

 

Fraxinus ornus – Manna-Esche 

 Carpinus betulus `Frans Fontaine‘ - Hainbuche 

 Ulmus hollandica Lobel - Schmalkronige Stadtulme 

Alnus x spaethii - Purpurerle 

Liquidambar styraciflua - Amberbaum 

 

2.3.10.6. Pflanzqualitäten 

Die zu pflanzende Bäume und Sträucher müssen zum Zeitpunkt der Pflanzung min-

destens folgender Qualität entsprechen:  

Bäume: Hochstamm, StU 16-18 cm, mind. 3xv, mB. 

Heister: 175 -200 m, 2xv., mB. 

Sträucher: mind. 3 Triebe, 2xv., Höhe 60-80 cm 

Es ist gebietsheimisches Pflanzgut zu verwenden. Ausnahme: Gehölze aus der Liste 

klimaresistenter Arten. 

2.3.11. Artenschutz 

2.3.11.1. Zu Beleuchtungszwecken sind ausschließlich insektenschonende Leuchtmittel zu ver-
wenden. Zulässig sind LED-Leuchten mit einer warmweißen Lichtfarbe von 2.700 bis 

maximal 3.000 Kelvin. Die Leuchten sind so auszubilden und anzuordnen, dass eine 

direkte Abstrahlung seitlich in die freie Landschaft sowie eine Abstrahlung nach oben 

vermieden wird. Beleuchtungen sind auf das notwendige Maß zu beschränken. 

2.3.11.2. Zur Vermeidung der Nutzung des Eingriffsbereichs durch Eidechsen und somit zur 

Vermeidung des Eintritts des Tötungsverbotstatbestand sind Bereiche im Baufeld mit 

Vegetation außerhalb der Winterruhe der Tiere (ab Anfang April), bis zum Beginn der 

Baumaßnahme weiterhin kurzzuhalten. Die Mahd muss außerhalb der Aktivitätszeit 

von Reptilien erfolgen. 
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2.3.11.3. Die Entfernung der Pflasterschüttung nordwestlich des vorhandenen Gehölzstreifens 

ist zum Schutz der Zauneidechse schonend und abschnittsweise durchzuführen. Die 

Arbeiten dürfen ausschließlich außerhalb der Winterruhe der Art (ab Anfang April) 

und nur bei geeigneter Witterung erfolgen. Die Pflasterschüttung ist von Hand oder 

mit leichtem Gerät schrittweise abzutragen, sodass den Tieren eine selbstständige 

Flucht aus dem Eingriffsbereich möglich ist. Werden Tiere angetroffen, sind die Arbei-

ten unverzüglich einzustellen und erst nach dem selbstständigen Verlassen des Ge-

fahrenbereichs fortzusetzen. 

2.3.11.4. Gehölze, welche sich im Eingriffsbereich befinden und nicht erhalten werden können, 

sind zur Vermeidung von Beeinträchtigungen von Vögeln außerhalb der Vogelbrutzeit 

(Zeitraum zwischen 1. Oktober und 28. Februar) zu entfernen.  

2.3.11.5. Um den durch die Planung verursachten Verlust des Teillebensraumes für die Zau-

neidechse (Jagdrevier) auszugleichen, ist die durch Planzeichen als Ersatzfläche ge-

kennzeichnete Fläche als Wiesenfläche mit Gehölzgruppen anzulegen und extensiv zu 

pflegen: Ansaat der Fläche:  Zu verwenden ist eine Saatgutmischung gebietsheimi-

scher Wildblumen und Wildgräser aus gesicherten Herkünften vom Verband der 

deutschen Wildsamen- und Wildpflanzenproduzenten (VWW) - Ursprungsgebiet 19 - 

Bayerischer und Oberpfälzer Wald (Bundesamt für Naturschutz). Pflege: 2 x Mahd 

/Jahr mit Mähgutabräumung, ab 15.06., außerhalb der Hauptaktivitätszeiten der 

Tiere (Mahd frühmorgens oder während der heißen Mittagsstunden). Belassen eines 
jährlich alternierenden Altgrasstreifens im Umfang von 20% der Fläche. Sofern erfor-

derlich, Entfernung von aufkommendem Gehölzaufwuchs. Kein Einsatz von Pflanzen-

schutz- oder Düngemitteln. 

2.3.12. Immissionschutz 

2.3.12.1. Hinsichtlich des Lärmschutzes sind die Bestimmungen der Sechsten Allgemeinen Ver-

waltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, Technische Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm – TA Lärm, vom 26.08.1998, GMBI 1998, Nr. 26 S. 503. Geändert 

durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) zu beachten. 

2.3.12.2. Der Beurteilungspegel, der von den Anlagen der Bäckereiverkaufsstelle mit Café auf 

dem Grundstück mit den Fl.Nrn. 150 (TF) und 149/1 (TF) ausgehenden Geräusche 
darf einschließlich der Geräusche des dazugehörigen Betriebsverkehrs auf dem Anla-

gengrund-stück folgende reduzierte Immissionsrichtwerte (IRW-Anteile) in der Nach-

barschaft nicht überschreiten: 

Immissionsort 
IRW-Anteile in dB(A) 

Tag (06:00 – 22:00) 

IRW-Anteile in dB(A) 

Nacht (22:00 – 06:00) 

Adresse Fl.Nr.   

IO 1, Grünbacher Weg 1 / II 150/1 43,4 39,6 

IO 2, Kreuzhöhstraße 1 / III 5/4 35,1 31,0 

IO 3, Pointweg 2 / III 1/5 36,1 33,6 

IO 4, Grünbacher Weg 2 / II 129 31,7 31,9 

IO 5, Im Gewerbegebiet 2 / II 145 36,3 37,0 
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2.3.12.3. Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen den nicht reduzierten Immissionsricht-

wert außen am Tage um nicht mehr als 30 dB(A), bei Nacht um nicht mehr als 

20 dB(A) überschreiten. 

2.3.12.4. Die schalltechnische Untersuchung (Projekt-Nr. 3103-2025 SU V01) vom 29.09.2025 

sowie die Betriebsbeschreibung vom 05.06.2025 mit Ergänzung am 12.06.2025 sind 

Bestandteil der Baugenehmigung. 

2.3.12.5. Während einer Lkw-Anlieferung ist der Betrieb eines Kühlaggregats am Lkw unzuläs-

sig. 

2.3.12.6. Technische Anlangen auf dem Grundstück der Bäckereiverkaufsstelle mit Café, Fl.-

Nrn. 150 (TF) und 149/1 (TF) der Gemarkung Patersdorf, sind nach dem Stand der 
Lärmschutz- sowie der Schwingungsisolierungstechnik zu errichten, zu betreiben und 

zu warten. Körperschallemittierende Anlagenteile sind von luftschallabstrahlenden 

Anlagenteilen zu entkoppeln. Die Geräusche der Anlagen dürfen an den Immission-

sorten nicht tonhaltig sein. Folgender Schallleistungspegel aller technischen Anlagen 

und -teile außerhalb des Gebäudes ist in Summe nicht zu überschreiten: 

• Lwa = 80,0 dB(A) Tag 

• Lwa = 70,0 dB(A) Nacht 
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2.4. Textliche Hinweise 

2.4.1. Landwirtschaftliche Emissionen  

Die von benachbarten landwirtschaftlich genutzten Flächen gegebenenfalls ausge-

henden Emissionen (Geruch, Lärm, Staub) sind nach den Grundsätzen der gegenseiti-

gen Rücksichtnahme von den Nutzern der Wohnmobilstellplätze zu dulden. 

2.4.2. Altlasten 

Werden bei Bauarbeiten Anzeichen für bisher unbekannte Belastungen des Unter-

grundes wie abartiger Geruch, anormale Färbung, Austritt von verunreinigten Flüssig-

keiten, Ausgasungen oder Reste alter Ablagerungen (Hausmüll, gewerbliche Abfälle 

usw.) angetroffen, ist der Grundstückseigentümer als Abfallbesitzer zur ordnungsge-
mäßen Entsorgung des belasteten Bodenaushubes verpflichtet. Die Altlasten sind un-

verzüglich dem Landratsamt Regen anzuzeigen. 

2.4.3. Schutz des Oberbodens 

Bei den Bodenarbeiten sind die Bestimmungen des Bodenschutzes zu berücksichti-

gen. So ist der kulturfähige Oberboden vor der Herstellung der Baukörper zu beräu-

men und auf Mieten fachgerecht zwischenzulagern. Die DIN-Normen 18915 und 

19731 sind bei dem Umgang und der Wiederverwendung des Oberbodens zu berück-

sichtigen. Durch den Abtrag des belebten Oberbodens und durch die Versiegelungen 

kommt es zu dem teilweisen Verlust der natürlichen Bodenfunktionen im Bereich der 

Bauflächen. Zudem wird es durch Verdichtung und damit zur teilweisen Einschrän-
kung der natürlichen Bodenfunktionen der verbleibenden unversiegelten Freiflächen 

kommen. 

2.4.4. Denkmalschutz 

Im Zuge der Baumaßnahme eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen 

der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere 

Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG. 

2.4.5. Straßenverkehrslärm 

Eventuell erforderliche Lärmschutzmaßnahmen gegenüber dem Straßenverkehr sind 

durch den jeweiligen Bauwerber auf eigene Kosten zu realisieren. Ansprüche gegen-

über den Straßenbaulastträgern bestehen nicht. 

2.4.6. Entwässerung der Bundesstraßen 

Die angrenzenden Bundesstraßen entwässern über die Dammschulter. Bei Starkrege-

nereignissen kann es zu Oberflächenwasserabfluss in das tieferliegende Gelände 

kommen. Etwaige Schutzmaßnahmen sind im Rahmen der jeweiligen Bauvorhaben 

zu berücksichtigen. Eine Haftung des Straßenbaulastträgers besteht nicht. 

2.4.7. Kabelplanungen 

Gebäudeanschlüsse dürfen nur mit zugelassenen, gas- und wasserdichten Einfüh-

rungssystemen erfolgen. Die Standardanschlussleistung beträgt maximal 30 kW; hö-

here Leistungen sind gesondert anzumelden.  

Bei Arbeiten in Versorgungsstreifen, Gehwegen oder Grünflächen ist auf die Einhal-

tung der Schutzabstände und das Merkblatt des Bayernwerks zu achten. 
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Auskünfte zur Lage der Versorgungsanlagen können online über das Planauskunft-

sportal des Bayernwerks eingeholt werden. 

2.4.8. Telekommunikation 

Für die geplante Erschließung des Plangebiets ist eine ungehinderte, unentgeltliche 

Nutzung der künftigen Verkehrsflächen für Telekommunikationsleitungen sicherzu-

stellen. Auf Privatwegen sind Leitungsrechte nach § 9 Abs. 1 Ziffer 21 BauGB einzu-

räumen, sofern erforderlich. Die erforderliche Abstimmung der Lage, Dimensionie-

rung und Bauweise der Telekommunikationsinfrastruktur erfolgt durch den Erschlie-

ßungsträger in Abstimmung mit der Telekom. 

2.4.9. Einsehbarkeit Normen, Richtlinien und Gutachten 

Die genannten Normen und Richtlinien sowie die schalltechnische Untersuchung kön-

nen zu den üblichen Öffnungszeiten bei der Gemeinde Patersdorf eingesehen wer-

den. 

Die DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ ist eine bauaufsichtlich eingeführte DIN-

Norm und damit bei der Bauausführung generell eigenverantwortlich durch den Bau-

antragsteller im Zusammenwirken mit dem zuständigen Architekten umzusetzen und 

zu beachten. 
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3. Begründung  
 

3.1. Ziel und Zweck der Planung 

Die Bäckerei Schifferl beabsichtigt, am Verkehrsknotenpunkt der Bundesstraßen B85 

und B11 in Patersdorf eine neue Filiale mit Verkaufsraum und Café-Betrieb zu errich-

ten. Die Gemeinde Patersdorf steht diesem Vorhaben grundsätzlich positiv gegen-

über. 

Mit der geplanten Maßnahme verfolgt die Gemeinde insbesondere folgende Ziele: 

• Stärkung der Nahversorgung: Die ortsansässige Bevölkerung ist derzeit unterver-

sorgt – insbesondere fehlen eine Bäckerei und Metzgerei im Gemeindegebiet. 
Durch die Ansiedlung soll ein Beitrag zur wohnortnahen Grundversorgung geleis-

tet werden. 

• Versorgung von Pendlern und Reisenden: Der geplante Standort liegt an einem 

stark frequentierten Verkehrsknotenpunkt, sodass auch der Bedarf zahlreicher 

Pendler und Durchreisender gedeckt werden kann. 

• Reaktivierung brachliegender Flächen: Die vorgesehene Fläche liegt in einer 

stark vorbelasteten Lage und soll einer sinnvollen gewerblichen Nutzung zuge-

führt werden. 

Zur Umsetzung des Vorhabens beabsichtigt die Gemeinde, einen vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan aufzustellen. Dieser ermöglicht eine standortbezogene, effizi-
ente Steuerung des Bauvorhabens auf Grundlage eines verbindlichen Durchführungs-

vertrags zwischen Gemeinde und Vorhabenträger. 

Der Vorhabenbereich ist angebunden an das bestehende GE Patersdorf im Südwes-

ten, getrennt durch die Trasse der Bundesstraße B11.  

Der Flächennutzungsplan soll im Parallelverfahren angepasst werden, um die pla-

nungsrechtlichen Voraussetzungen abzusichern. 

3.2. Räumliche und strukturelle Situation 

Gemäß Landesentwicklungsplan (LEP 2006) liegt Patersdorf in einer ländlichen Kreis-

region mit besonderem Handlungsbedarf. Die Gemeinde Patersdorf liegt im nördli-

chen Bereich der Region Donau-Wald, zwischen den Mittelzentren Regen/Zwiesel 

und Viechtach. Die nächstgelegenen Oberzentren sind Deggendorf/Plattling und 

Cham.  
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Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Regionalplan Region Donau-Wald (12) (Stand 08.04.2008) unmaßstäb-

lich 

Die am Verkehrs-Kreisel in Patersdorf zusammenführenden Bundesstraßen B85 und 

B11 stellen gemäß Regionalplan für die Region wichtige Entwicklungsachsen dar. 

Über sie laufen die Ströme von Berufspendlern aus dem ländlichen Raum in die Zen-

tren. 

Der geplante Standort für die Bäckereiverkaufsstelle befindet sich am südlichen Orts-

rand von Patersdorf im Bereich der Einmündung der Staatsstraße St 2136 in die B11. 

Es umfasst eine derzeit unbebaute, brachliegende Fläche südlich der Kreuzhöhstraße 

und östlich der Bundesstraße B11. Das Plangebiet grenzt im Norden nicht an die B 85, 

sondern an die Ortsstraße Grünbacher Weg. 

Das Grundstück liegt damit in unmittelbarer Nähe zum Ortseingang und ist über die 

vorhandene Straßeninfrastruktur gut erreichbar. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst Teilbereiche des Flurstücke Nr. 

149/1 und 150 der Gemarkung Patersdorf. Die genaue Abgrenzung des Geltungsbe-
reichs ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplans. Das Plangebiet 

umfasst eine Fläche von rund 2800 m² und wird im Norden durch die B85, im Westen 

durch den Kreisel und im Süden durch die Bundesstraße B11 begrenzt.  

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Vorhabenbereich befinden sich außerdem eine 

landwirtschaftlich genutzte Maschinenhalle nordöstlich sowie ein Wohnhaus östlich 

des Vorhabenbereichs mit umgebenden Wiesen. Südlich und Südwestlich des Vorha-

benbereichs befindet sich das Gewerbegebiet Patersdorf. 

Das Gelände liegt auf rund 500 m über Meereshöhe und fällt vom Kreisel leicht in 

Richtung Nordosten ab. Im Norden verläuft entlang der B85 der Grünbach in einem 

rund 18 m breiten Grünstreifen mit bachbegleitenden Gehölzen. 

Die Flurnummer 153 zwischen dem Vorhabenbereich und dem Grünbach wird als 

Park&Ride Parkplatz genutzt. Der geschotterte Parkplatz verfügt über eine direkte 

Zufahrt zum Kreisel. Eine Schotterstraße verbindet den Vorhabenbereich sowohl mit 
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dem Kreisel als auch mit der Staatsstraße im Osten. Diese wird außerdem als Zufahrt 

zu dem im südlichen Bereich stehenden Funkmasten genutzt. 

3.3. Planungsrechtliche Rahmenbedingungen 

Flächennutzungsplan  

 

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Patersdorf 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan liegen sowohl der Vorhabenbereich als 

auch die benachbarten Gebäude (Maschinenhalle und Wohnhaus) im Außenbereich. 

Sie sind als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Der mittlerweile realisierte Ver-

kehrskreisel wurde bislang noch nicht in den Flächennutzungsplan eingearbeitet. 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Patersdorf wurde im Jahr 1985 aufgestellt. 
Gegenwärtig läuft die Digitalisierung und Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 

für das Gemeindegebiet. 

Zur planungsrechtlichen Absicherung des Vorhabens wird eine Anpassung des Flä-

chennutzungsplans im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB vorgenommen:  
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Geplante Änderung des Flächennutzungsplans: 

 

Abbildung 4: geplante Änderung des Flächennutzungsplans (unmaßstäblich) 

In der geplanten Änderung sollen der Vorhabenbereich sowie die Restflächen der 
überplanten Grundstücke als Gewerbegebiet ausgewiesen werden. Die Gemeinde 

drückt damit ihr Ziel für eine künftige Entwicklung dieser Flächen aus. 

Die Bestandsgebäude sollen auf Wunsch der Grundeigner nicht in das Gewerbegebiet 

mit einbezogen werden. Die Gemeinde sieht die grundsätzliche Konfliktlage zwischen 

der Wohnnutzung auf der Parzelle 150/1 und einer benachbarten gewerblichen Nut-

zung. Sie bemüht sich, das Vorkaufsrecht für diese Parzelle zu sichern, um eine künf-

tige gewerbliche Entwicklung zu ermöglichen.  

Die im Flächennutzungsplan dargestellte Gewerbegebietsfläche wird vorerst nur im 

Bereich der Bäckereiverkaufsstelle überplant. Die nicht per Bebauungsplan über-

plante Fläche wird künftig, solange die angrenzende Wohnnutzung besteht, aus 

schalltechnischen Gründen nur eingeschränkt als Gewerbegebiet nutzbar sein. 

Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan der Gemeinde Patersdorf von 1998 wurde seit dem Bau des Ver-

kehrskreisels nicht angepasst. Die Darstellung von Bestand und Zielen entspricht da-

her nicht mehr der aktuellen Situation.  

Änderungsbereich 

GE 
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Bebauungspläne 

Für den Vorhabenbereich besteht aktuell kein rechtskräftiger Bebauungsplan. Die Zu-
lässigkeit von Vorhaben richtet sich daher nach § 35 BauGB (Außenbereich). Da das 
geplante Vorhaben mit einer städtebaulichen Entwicklung verbunden ist und öffentli-

che Belange berührt, ist die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich. 

Südwestlich der B11 gilt der Bebauungsplan GE Patersdorf. 

 

Abbildung 6: Lage der rechtskräftigen Bebauungspläne „GE Patersdorf“ und „GE Patersdorf Erweiterung“ 

Gesetzlich geschützte Bestandteile von Natur und Landschaft 

Das Vorhaben liegt im Naturpark Bayersicher Wald, allerdings außerhalb des gleich-

namigen Landschaftsschutzgebietes. Kartierte Biotope oder gesetzlich geschützte Be-

standteile von Natur und Landschaft sind im Plangebiet nicht betroffen. 

  

Abbildung 5: Ausschnitt aus dem Landschaftsplan der Gemeinde Patersdorf, Stand 1998 (unmaßstäblich) 
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Straßenrechtliche Grundlagen 

Im unmittelbaren Umfeld des Vorhabens verlaufen folgende Straßen, für die straßen-

rechtliche Belange zu beachten sind: 

− Die B11 verläuft in einem Abstand von 10 bis 40 m südwestlich des geplanten 

Gewerbegebiets an der Südostseite auf rd. 120 m Länge zwischen den Statio-

nen B 11 1370_0,020 und 0,144. 

− B 85: Der Kreisverkehrsast der B 85 verläuft unmittelbar nordwestlich des 

Plangebiets auf rd. 20m Länge. 

− St 2136: Die St 2136 begrenzt das geplante Gewerbegebiet auf rd. 10 im Os-

ten zwischen den St_2136_80_0,060 und 0,080.  

Anbauverbotszone:  

− Für alle genannten Straßenbereiche ist keine straßenrechtliche Ortsdurch-

fahrt festgesetzt. Für die geplante Bäckerei-Verkaufsstelle mit Café ist die An-

bauverbotszone gemäß § 9 Abs. 1 FStrG von 20 m zum bituminösen Fahr-

bahnrand der Bundesstraße 11 und zu B 85 einzuhalten und zu beachten.  

− Für die nicht überdachten Stellplätze wird gemäß des notariellen Vertrags die 

Anbauverbotszone entlang der B 11 und zur Kreisverkehrsfahrbahn auf 7 m 

reduziert.  

− Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist auf eine Neupflanzung von hoch-

stämmigen Gehölzen bis zu einer Entfernung von 8 m zum Fahrbahnrand der 

Bundesstraßen und zur Staatsstraße verzichten. Der Sicherheitsraum gem. 

RAL 2012 ist von Baumkronen freizuhalten. 

Erschließung:  

− Folgende notarielle Vereinbarungen, die für das geplante GE relevant sind, 

wurden im Zuge des Grunderwerbs für den Kreisverkehr Patersdorf getrof-

fen: Für Fl.Nr. 149/1 wurde von der St 2136 eine Zufahrt in einem für land-

wirtschaftliche Geräte geeignetem Ausbauzustand vereinbart. Explizit ausge-

schlossen wurde eine Ausfahrt auf die St 2136.  

− Für die Anbindung - ausschließlich in Form einer Zufahrt von der St 2136 in 

das Plangebiet - müsste aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens auf der St 
2136 sowie wegen der zügig von der B 11 ortseinwärts fahrenden Fahrzeuge 

in der St 2136 eine Linksabbiegespur erstellt werden. Wegen des geringen 

Abstandes des Knotenpunkts B11 /St 2136 könnte ansonsten die Haltesicht-

weite auf stehende, wartepflichtige Linksabbieger in das Plangebiet nicht im 

erforderlichen Umfang gewährleistet werden.  

− Da eine Linksabbiegespur mit erheblichen baulichen Änderungen und Kosten 

(Bau und Ablöse) für den Vorhabensträger einhergehen würde, wird in der 

Planung auf diese Zufahrt in zu der Bäckereiverkaufsstelle verzichtet und das 

Plangebiet ausschließlich über den Kreisverkehr angebunden. 

 

3.4. Bedarfsbegründung 

In der Ortschaft Patersdorf besteht derzeit ein deutliches Defizit in der Nahversor-

gung der Bevölkerung. Insbesondere fehlen grundlegende Versorgungsangebote wie 

eine Bäckerei oder Metzgerei vollständig. Eine Wiederansiedlung entsprechender Be-

triebe im Ortskern erscheint aus betriebswirtschaftlicher Sicht wenig realistisch. 
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Der geplante Standort für eine Verkaufsstelle mit integriertem Café-Betrieb bietet die 

Möglichkeit, die Versorgungslücke zu schließen. Hier kann die Nachfrage sowohl aus 

der ortsansässigen Bevölkerung als auch aus dem Durchgangs- und Pendelverkehr 

gebündelt bedient werden. 

Die vorgesehene Bäckerei befindet sich in einer Entfernung von weniger als 500 Me-

tern zum Ortskern und ist über die Staatsstraße 2136 (Kreuzhöhstraße) gut erreich-

bar – sowohl fußläufig als auch mit dem Fahrrad. Damit trägt das Vorhaben zur Stär-
kung der wohnortnahen Versorgung und zur Verbesserung der Lebensqualität in Pa-

tersdorf bei. 

3.5. Auswirkungen der Planung 

Die Realisierung der Bäckerei mit Verkaufsstelle und Café führt zu einer Stärkung der 

lokalen Infrastruktur und erhöht die Versorgungsqualität in der Gemeinde Paters-

dorf. Darüber hinaus entstehen neue Arbeitsplätze und eine sinnvolle Nutzung bisher 

brachliegender Flächen. 

Aufgrund der vorgesehenen städtebaulichen Einbindung, der verkehrsgünstigen Lage 

sowie der geplanten Maßnahmen zum Umwelt- und Immissionsschutz sind keine 

nachteiligen Auswirkungen auf die Umgebung zu erwarten. 

Das Vorhaben entspricht den Grundsätzen einer nachhaltigen, flächensparenden und 

bedarfsgerechten Siedlungsentwicklung gemäß § 1 BauGB. 

3.6. Erläuterung des Planungskonzepts 

Gebäude 

• Raumprogramm: Bäckerei/Café 100 m²; Freisitz 50 m² mit insg. 42 Sitzplätzen 

(davon 12 innen, 30 außen) 

• Kfw Effizienzhaus 40 

• Flachdachbegrünung, Retention über Rigolenversickerung 

Erschließung 

• Das Plangebiet ist über den öffentlichen Feld- und Wirtschaftsweg (öFW) 

„Pendlerparkplatz“ verkehrssicher an den angrenzenden Kreisverkehr ange-
bunden. Von dort aus sind sämtliche übergeordneten Straßen des überörtli-

chen Verkehrsnetzes leistungsfähig und zügig erreichbar. 

• Bei der Anbindung des Plangebiets über den öFW „Pendlerparkplatz“ ist ei-
nen ausreichenden Abstand zwischen der Plangebietsein- und -ausfahrt und 

der Kreisfahrbahn der B 85 eingeplant, damit aus dem Kreisverkehr abbie-

gende Fahrzeuge, diesen zügig verlassen können. 

• Am Ende der Zufahrt ist ein Wendeanlage in Form eines Wendekreisels mit 

einem Durchmesser von 18 m vorgesehen. Die Befahrbarkeit auch für grö-

ßere Fahrzeuge, einschließlich Lastkraftwagen, ist gewährleistet. 

• Die Anordnung der Pkw-Stellplätze erfolgt so, dass eine sichere und konflikt-

arme Führung des Fußgängerverkehrs zum Eingangsbereich möglich ist. Fuß-

gänger können die Gebäude erreichen, ohne die Zufahrtsstraße queren zu 

müssen. 

• Zur Wahrung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs werden Werbean-

lagen, die auf die B 11, die B 85, den Kreisverkehrsplatz sowie die St 2136 

ausgerichtet sind und eine ablenkende Wirkung entfalten können, im Bebau-

ungsplan ausgeschlossen. 
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• Zur Vermeidung von Blend- und Irritationswirkungen für die Verkehrsteil-

nehmer auf der B 11 und im Bereich des Kreisverkehrsplatzes wird auf Höhe 

der Stellplätze eine ca. 1,0 m hohe Schnitthecke aus immergrünem Liguster 

als Blendschutz festgesetzt.  

• Zusätzlich ist die Beleuchtung des Geländes so auszurichten und auszuführen, 

dass eine Beeinträchtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf 

den angrenzenden Straßen ausgeschlossen wird. 

Die verkehrsgünstige Lage stellt eine sehr gute Erreichbarkeit für den motorisier-
ten Individualverkehr, den Lieferverkehr sowie für Pendler und Durchreisende si-

cher. Zudem wird die Erreichbarkeit für den nicht motorisierten Verkehr (Fußgän-

ger, Radfahrer) durch eine fußläufige Anbindung an den Ort und die bestehende 

Infrastruktur gewährleistet. 

Stellplätze 

Für den ruhenden Verkehr sind ausreichend Stellplätze auf dem Grundstück vorgese-

hen. Für den ruhenden Verkehr ist auf dem Grundstück eine ausreichende Anzahl an 

Stellplätzen vorgesehen. 

• Insg. 20 Stellplätze für PKW  

davon: 

• 1 Stellplatz für Menschen mit Behinderung 

• 2 Stellplätze für Kleintransporter 

Grünordnerisches Konzept 

Für eine wirkungsvolle Durchgrünung des Vorhabenbereichs werden nicht überbaute 

oder befestigte Flächen des Areals als Grünflächen angelegt. Die Grünflächen werden 

im intensiv genutzten Bereich zwischen Stellplätzen und Gebäude als Rasen, in den 

nicht begangenen Bereichen als extensiv gepflegte Blumenwiese entwickelt. 

Das Freiflächengestaltungskonzept sieht die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern 

in zusammenhängenden Grünflächen vor. Für die Gehölzpflanzungen werden auch 

klimaresistenter Arten zugelassen, um den Anforderungen des Klimawandels Rech-

nung zu tragen und gleichzeitig eine langfristig standortgerechte Begrünung sicherzu-

stellen. 

Auf eine massive Eingrünung des Vorhabenbereichs durch Gehölzpflanzungen ent-

lang der Straße wird bewusst verzichtet aus folgenden Gründen: 

− Entlang der Bundesstraße besteht eine Anbauverbotszone, die die Anlage 

von Gehölzpflanzungen einschränkt.  

− Darüber hinaus ist die im Plangebiet vorgesehene Bäckereiverkaufsstelle auf 

eine gute und werbewirksame Sichtbarkeit von der Straße aus angewiesen. 

Eine straßenbegleitende Eingrünung mit Bäumen oder freiwachsenden Sträu-

chern würde diesem funktionalen Erfordernis entgegenstehen. 

− Zudem befindet sich das Plangebiet in einem vollständig von Verkehrsflächen 

umgebenen, gewerblich geprägten Areal ohne Anbindung an die freie Land-
schaft, eine klassische „Einbindung“ im klassischen Sinne ist daher hier nicht 
erforderlich. 

Auf Höhe der Stellplätze wird stattdessen eine Schnitthecke aus Liguster mit einer 

Höhe von mind. 1 m gepflanzt, die ein gewisses Maß an Eingrünung bietet und 
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gleichzeitig als Schutz vor Blendwirkungen/Irritationswirkungen zwischen Parkver-

kehr und Verkehr auf der B11/auf dem Kreisel dient.  

 

Insektenschonende Beleuchtung 

Zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen künstlicher Beleuchtung auf Insekten 

werden im Bebauungsplan verbindliche Mindestanforderungen an die Außenbe-

leuchtung festgesetzt. Vorgesehen ist die Verwendung insektenschonender Leucht-

mittel in Form von LED-Leuchten mit einer warmweißen Lichtfarbe bis maximal 3.000 

Kelvin sowie die Vermeidung einer Abstrahlung nach oben und seitlich in die freie 

Landschaft. 

Darüber hinaus wird festgesetzt, dass Beleuchtungen auf das notwendige Maß zu be-

schränken sind. Hierdurch soll der Umfang künstlicher Lichtemissionen insgesamt re-

duziert werden. 

 

Flächendaten 
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3.7. Infrastrukturelle Ver- und Entsorgung 

Trinkwasserversorgung 

Seitens der Gemeinde wird ein Grundstücksanschluss ab der Gemeindestr. Grünba-

cher Weg bis zur Grundstückgrenze hergestellt.  

 

Abbildung 7: geplanter Anschluss Trinkwasserleitung – Planskizze der Gemeinde - zur Maßentnahme nur 

bedingt geeignet 

Die Gemeinde steht derzeit in enger Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt 
und dem Landratsamt. Zeitnah sollen entsprechenden Maßnahmen am Versorgungs-

netz umgesetzt werden.  Im Anschluss daran erfolgt der geplante Vollanschluss an 

die öffentliche Ver- und Entsorgungsinfrastruktur. Die Gemeinde geht aufgrund des 

fortgeschrittenen Planungs- und Umsetzungsstands davon aus, dass die Versorgung 

in Kürze als gesichert gilt. 

Löschwasserversorgung 

Die Grundversorgung kann mittels dem bestehenden Überflurhydranten in der Er-

schließungsstraße zum Gewerbegebiet und über eine Saugstelle im Grünbach abge-

deckt werden.  

Darüber hinaus befindet sich in Patersdorf, Nähe Kirche, eine Löschwasserzisterne. 

Die Feuerwehr verfügt über ein mobiles Tankfahrzeug LF20 (2.000 Liter). 

Schmutzwasserentsorgung 

Die Schmutzwasserentsorgung des Plangebietes erfolgt über eine dezentrale Abwas-

serentsorgung mittels Dreikammerfaulgrube. Damit ist die ordnungsgemäße Abwas-

serentsorgung sichergestellt. 

Niederschlagswasserbeseitigung 

Im Istzustand ist der überwiegende Flächenanteil des überplanten Grundstückteils in 

Folge der Baumaßnahmen zu dem Verkehrskreisel befestigt mit stark verdichteter 

Schotterauflage. Niederschlagwasser, das nicht auf den Flächen versickert, fließt der-
zeit über den angrenzenden Park & Ride Parkplatz in den nördlich vorbeifließenden 

Grünbach ab. 
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Im Zuge der Erschließungsplanung wurden zwischenzeitlich Sickerversuche durchge-

führt. Diese haben ergeben, dass der Untergrund im Plangebiet nur schwach durch-

lässig ist und eine vollständige flächige Versickerung des Niederschlagswassers nicht 

möglich ist. Ein Fachingenieurbüro wurde bereits beauftragt, ein den örtlichen Ver-

hältnissen angepasstes Niederschlagswasserkonzept, voraussichtlich unter Einleitung 

in den Grünbach, zu erarbeiten. Die Planung erfolgt nach den wasserwirtschaftlichen 

Vorgaben und wird rechtzeitig mit dem Wasserwirtschaftsamt abgestimmt. 

 

Im Zuge des Vorhabens sind Maßnahmen zur Reduzierung bzw. Rückhaltung des an-
fallenden Niederschlagswassers geplant:  

• Anlage einer dauerhaften Begrünung auf der gesamten Dachfläche 

• Die Regenwasserentwässerung des errichtenden Gebäudes wird über Rigolen 

des Flachdaches versickert 

• Verkehrsflächen und Stellplätze werden mit versickerungsfähigem Belag be-

festigt 

• allen Restflächen werden entsiegelt und begrünt 

In der Bilanz wird der Anteil an versiegelten Flächen durch die Planung gegenüber 

dem Istzustand um rund 200 m² verringert (vgl. Abbildung 8 und Abbildung 9) und 

somit auch die Menge an Oberflächenwasser, das in den Vorfluter abfließt. 

 

 

Abbildung 8: Befestigungen in der Istsituation - vor Umsetzung des Vorhabens 



 

 

 
Bebauungsplan „GE Patersdorf Erweiterung II“ 

Gemeinde: Patersdorf, Landkreis Regen 

Seite 26 von 46 

 
 

 

Abbildung 9: Befestigungen im geplanten Zustand – nach Umsetzung des Vorhabens 

 

Bilanzierung: 

Istzustand m² Planung m² Differenz: 

Teilversiegelte Flächen 1484 Teilversiegelte Flächen 1278 -206 

Grünflächen 796 Grünflächen 1002 +206 
  davon: 

- Dachbegrünung 

- Wiese mit Gehölzen 

184 

818 

 

 

 

Stromversorgung 

Strom wird über einen einzurichtenden Stromanschluss vom Grundversorger Bayern-

werk AG geliefert. 
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3.8. Immissionsschutz 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde von der C. Hentschel Consult Ing.-

GmbH eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt. Gegenstand der Untersu-

chung ist die Ermittlung und Bewertung der vom Plangebiet ausgehenden Lärmemis-

sionen unter Berücksichtigung der bestehenden gewerblichen Vorbelastungen. 

Die schalltechnischen Berechnungen zeigen, dass die maßgeblichen Immissionsricht-

werte gemäß DIN 18005 an den relevanten Immissionsorten sowohl tagsüber als 

auch nachts eingehalten werden. 

Die in der schalltechnischen Untersuchung formulierten Auflagen und Empfehlungen 

sind als textliche Festsetzungen im Bebauungsplan verankert. 

Die schalltechnische Untersuchung ist Bestandteil der Planunterlagen und dem Um-

weltbericht als Anhang beigefügt.  
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4. Umweltbericht  

4.1. Einleitung 

4.1.1. Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele 

Am Verkehrsknoten B85/B11 soll eine Bäckereiverkaufsstelle mit Café errichtet wer-

den.  

Die Gemeinde sieht in dem Vorhaben einen wichtigen Beitrag sowohl zur Stärkung 
der Nahversorgung der ortsansässigen Bevölkerung als auch zur Reaktivierung brach-

liegender Flächen. 

Überplant werden überwiegenden hochgradig anthropogen beeinflusste Flächen mit 

geringem naturschutzfachlichem Wert. Der überwiegende Flächenanteil ist mit 

Schotter befestigt, wird derzeit als Parkplatz genutzt und ist umringt von stark befah-

renen Straßen.  

Kleinflächig wurden im Vorfeld der Planung in den Randbereichen des Vorhabenbe-

reichs (Teil-)Lebensräume geschützter Arten festgestellt. In Abstimmung mit der un-

teren Naturschutzbehörde wurden deshalb vorbereitende artenschutzrechtliche 
Maßnahmen durchgeführt, sodass nach der durch die untere Naturschutzbehörde 

genehmigten Baufeldfreiräumung des überplanten Areals artenschutzrechtliche Ver-

botstatbestände durch das Vorhaben mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen 

werden können. 

Für die Erschließung werden vorhandene Verkehrswege genutzt. 

Die Flächeninanspruchnahme für das das Verkaufsgebäude (Gebäude, Nebenanlagen 

und Restflächen umfasst insgesamt 2280 m².  

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist gemäß Anlage 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

auf der Grundlage einer Umweltprüfung ein Umweltbericht zu erstellen. Dabei sind 

die mit der Aufstellung des Bebauungsplans verbundenen Umweltauswirkungen zu 

untersuchen und zu bewerten.  

4.1.2. Darstellung umweltrelevanter Ziele in den einschlägigen Fachgesetzten und Fach-
plänen 

Zu berücksichtigen sind die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, Richtlinien, tech-
nischen Regelwerken und Normen wie das Baugesetzbuch, das Naturschutzgesetz 

und die Immissionsschutz-Gesetzgebung. 

Ziele der Raumordnung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB nach sich 

ziehen und Grundsätze der Raumordnung, die zu berücksichtigen sind:  

Nach dem Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) und dem Regionalen Entwick-

lungsplan gehört Patersdorf zum ländlichen Raum, dessen Entwicklung im besonde-
ren Maße gestärkt werden soll. Gemäß LEP sollen die Standortvoraussetzungen für 

eine wettbewerbsfähige Wirtschaft erhalten und verbessert werden.  

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern, mit Stand vom 01.01.2020, nennt fol-

gende Ziele (Z) und Grundsätze (G) mit Bezug auf das Vorhaben:  

- Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichti-

gung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden (LEP 2.1 G). 

- In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung 

möglichst vorrangig zu nutzen (LEP 3.2 Z). 
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Nach Regionalplan für die Donau-Wald B2.1.3 (Grundsatz) sollen die Siedlungsge-

biete sowie sonstige Vorhaben möglichst schonend in die Landschaft eingebunden 

werden. 

Außerdem sind die Zielaussagen des Flächennutzungsplans sowie des Landschafts-
plans der Gemeinde Patersdorf aufzugreifen. Diese sind unter 3.3 dargestellt und er-

läutert. 

Schutzgebiete 

Landschaftsschutzgebiete, Naturparke, Vogelschutzgebiete, Fauna-Flora-Habitat-Ge-

biete, Naturschutzgebiete, Naturwälder, geschützte Landschaftsbestandteile oder 

Naturdenkmäler sind im Planungsgebiet und dessen Umfeld nicht betroffen. 

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

ABSP-Punkte oder ABSP-Flächen sind im überplanten Bereich sowie im unter Um-

ständen beeinflussten Umfeld nicht betroffen. 

 

Amtlich kartierte Biotope 
Amtlich kartierte Biotope sind im überplanten Bereich sowie im unter Umständen 

beeinflussten Umfeld nicht betroffen. 

 
Artenschutzkartierung 

Die Artenschutzkartierung weist für den Vorhabenbereich sowie dessen Umfeld 

keine Fundpunkte auf. 

4.2. Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswir-
kungen einschließlich der Prognose bei Durchführung der Planung 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Dabei werden 

drei Stufen unterschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit. 

Dabei werden bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren wie folgt unterschie-

den: 

➢ Baubedingte Auswirkungen: 

Vom Baufeld und Baubetrieb ausgehende Einflüsse (temporäre Flächeninanspruch-

nahme für Baustraße und Abstellflächen; Lärm, Staub u. Erschütterungen durch Bau-
stellenfahrzeuge; Unfälle während der Bauarbeiten durch z.B. Leckagen von Tanks 

oder Verkehrsunfälle mit Baustellenfahrzeugen) 

➢ Anlagebedingte Auswirkungen: 

Dauerhafte Auswirkungen (durch Flächenumwandlung, Bodenverdichtung und -ver-

siegelung, Zerschneidung von Lebensraumgefügen) 

➢ Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Wirkfaktoren, die durch den Betrieb der Anlage entstehen (Lärm, Erschütterung, 

Emissionen, Elektromagnetische Felder, Unfälle im Betrieb, Pflegemaßnahmen wie 

Unkrautbeseitigung, Gehölzarbeiten) 
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4.2.1. Schutzgut Boden 

Beschreibung:  

Die Flächen im Geltungsbereich sind bislang großflächig mit Schotter befestigt und 

werden als Parkplatz, Lagerfläche oder Zufahrt genutzt. Kleinflächig kommen auch 

unbefestigte Strukturen vor in Form von aufgeschütteten Böschungen insb. im Nor-

den und Nordwesten des Geltungsbereichs. Der Boden ist anthropogen überprägt, 

d.h. er ist in seinem natürlichen Aufbau verändert durch die Baumaßnahmen zum 
Verkehrskreisel. Die Bodenfunktionen sind weitgehend beeinträchtigt, sodass insge-

samt eine geringe Bedeutung vorliegt.  

Altlasten werden nicht erwartet. Ein Bodengutachten liegt nicht vor.  

→ Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild: gering 

Auswirkungen:  

Bei Umsetzung des konkreten Vorhabens kommt es in der Bilanz zu einer Reduzie-

rung des Versiegelungsgrades und einer Erhöhung des Grünflächenanteils (vgl. Abbil-
dung 8 und Abbildung 9), was sich positiv auf Retentionsvermögen und Rückhaltever-

mögend des Bodens auswirkt. Beeinträchtigungen durch Einträge mit belastenden 

Stoffen sind angesichts der geplanten Nutzung nur in geringem Maße zu erwarten 

(Reifenabrieb). 

Auch durch die temporäre Flächeninanspruchnahme für Baustraße und Abstellflä-

chen im Zuge der Baumaßnahme sind angesichts der bestehenden Bodenverdichtun-
gen nur mit geringen Auswirkungen zu rechnen. Auch betriebsbedingt ist die Gefahr 

für Unfälle mit belastenden Stoffen angesichts der geplanten Nutzung als gering ein-

zustufen. 

Vermeidungs- bzw. Minimierungsmaßnahmen: 

• Die konkrete Planung sieht eine Erhöhung des Grünflächenanteils vor, 

wodurch sich positive Effekte auf die Bodenfunktionen ergeben. 

• Im Bereich befestigter Freiflächen können durch die Wahl versickerungsfähi-

ger Beläge gegenüber dem Istzustand Beeinträchtigungen verringert werden. 

Ergebnis:  

Umweltauswirkungen in Bezug auf das Schutzgut Boden 

baubedingt: anlagebedingt: betriebsbedingt: 

Gering Gering gering 
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4.2.2. Schutzgut Wasser 

Beschreibung:  

Oberflächengewässer 

Im Geltungsbereich befinden sich keine Oberflächengewässer betroffen. Der Maß-
nahmenbereich ist deutlich über 10 Meter vom Grünbach, einem Gewässer III. Ord-

nung, entfernt. Ein Gewässerrandstreifen von 5 Metern ist somit eingehalten.  

Quellbereiche. Trinkwasserschutzgebiete sind nicht betroffen.  

Grundwasser 

In der Hinweiskarte „Hohe Grundwasserstände“ des Bayerisches Landesamt für Um-
welt sind keine Grundwasserstände definiert, die die temporär oder dauerhaft weni-

ger als drei Meter unter der Geländeoberfläche liegen. 

Es ist zu erwarten, dass das natürliche Grundwasser durch den Straßenbauwerke 

dauerhaft anthropogen beeinflusst ist. Von einem Eindringen des Baukörpers in den 

Grundwasserkörper ist nicht auszugehen.  

 

 

Abbildung 10: Wassersensible Bereiche entlang des Grünbachs 

Der angrenzende Park&Ride Parkplatz sowie die geplante Zufahrt von Norden liegen 

am Rande eines wassersensiblen Bereichs.  Diese Gebiete sind durch den Einfluss 

von Wasser geprägt. Sie kennzeichnen den natürlichen Einflussbereich des Wassers, 

in dem es zu Überschwemmungen und Überspülungen kommen kann. Der Vorhaben-

bereich selbst liegt in dem nach Süden ansteigenden Gelände deutlich höher und au-

ßerhalb des wassersensiblen Bereichs. Nach fachlicher Einschätzung ist durch die ge-

plante Nutzung keine Verschlechterung des Hochwasserabflusses zu erwarten. 

Niederschlagswasser 

Das Vorhaben liegt im Einzugsgebiet des Grünbaches, der nach einem verrohrten 

Teilstück unter dem Verkehrskreisel südlich der B85 verläuft. Das Gelände ist insge-
samt nach Nordosten geneigt und weist keine Senken auf. Niederschlagwasser, das 
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nicht auf der mit stark verdichtetem Schotter befestigte Fläche versickert fließt der-

zeit breitflächig über den Park&Ride Parkplatz im Norden in den Grünbach.  

 

Abbildung 11: Ausschnitt aus der Hinweiskarte  

Oberflächenabfluss und Sturzflut des Landesam-

tes für Umwelt  

 

unmaßstäblich  

© Daten:Bayerisches Landesamt 

für Umwelt, Umweltatlas, 
17.09.2025 

 

Gemäß dem Internetdienst des Landesamtes für Umwelt (Umweltatlas) kommt es bei 

Starkregen zu einem potentiell mäßigen Abfluss von Regenwasser über den über-

planten Bereich. 

Bewertung: Überplant werden großflächige befestigte Bodenbereiche mit sehr gerin-

ger Versickerungsleistung (verdichtete, schwer durchlässige Schotterflächen). Klein-

flächig kommen auch unbefestigte Strukturen vor, welche noch nicht teilversiegelt 
sind und noch eine Versicherungsleistung zukommt. Dies betrifft die Wiesenböschun-

gen in den nördlichen und nordwestlichen Randbereichen des Geltungsbereichs. Der 

Grundwasserstand ist dauerhaft anthropogen beeinflusst.  

→ Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild: Maßgeblich für die Bewertung 

des Schutzguts Wasser ist die überwiegend vorhandene großflächige Befestigung mit 

sehr geringer Versickerungsleistung sowie der dauerhaft anthropogen beeinflusste 
Grundwasserstand. Vor diesem Hintergrund wird die Bedeutung des Schutzguts Was-

ser im Geltungsbereich insgesamt als gering eingestuft. 

Vermeidungs- bzw. Minimierungsmaßnahmen: 

• Die konkrete Planung sieht eine Erhöhung des Grünflächenanteils, wodurch 

sich positive Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung und Regenrück-

haltung ergeben 

• Im Bereich befestigter Freiflächen können durch die Wahl versickerungsfähi-

ger Beläge gegenüber dem Istzustand Beeinträchtigungen verringert werden. 

 

 

https://geodaten.bayern.de/
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Auswirkungen: 

Bei Umsetzung des konkreten Vorhabens kommt es in der Bilanz zu einer Reduzie-

rung des Versiegelungsgrades und einer Erhöhung des Grünflächenanteils (vgl. Abbil-

dung 8 und Abbildung 9), was sich positiv auf die Grundwasserneubildung und Re-

genwasserrückhaltung auswirkt. Beeinträchtigungen durch Einträge in das Grundwas-

ser mit belastenden Stoffen sind angesichts der geplanten Nutzung nur in geringem 

Maße zu erwarten (Reifenabrieb). 

Auch durch die temporäre Flächeninanspruchnahme für Baustraße und Abstellflä-

chen im Zuge der Baumaßnahme sind angesichts der bestehenden Bodenverdichtun-

gen nur mit geringen Auswirkungen zu rechnen. Betriebsbedingt ist die Gefahr für 

Unfälle mit belastenden Stoffen angesichts der geplanten Nutzung als gering einzu-

stufen. 

Ergebnis: 

Umweltauswirkungen in Bezug auf das Schutzgut Wasser 

baubedingt: anlagebedingt: betriebsbedingt: 

gering gering gering 

 

4.2.3. Schutzgut Klima und Luft 

Beschreibung: Der Vorhabenbereich liegt in einem verdichtet bebauten und versie-

gelten Umfeld, zwischen dem Gewerbegebiet im Süden, dem Verkehrskreisel im 

Westen und ist eingeschlossen von stark befahrenen Straßen. Kleinklimatisch erfüllt 

der Änderungsbereich keine Funktion, etwa als Luftaustauschbahn. Durch das hohe 

Verkehrsaufkommen besteht eine Vorbelastung durch Staub und Abgase in der Luft.  

→ Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild: gering 

Vermeidungsmaßnahmen mit positiven Auswirkungen auf groß- und kleinklimati-

schen Funktionen: 

• Erhöhung des Grünflächenanteils 

• dauerhafte Begrünung von Flachdächern  

• Erhalt und Pflanzung von Gehölzen (kühlende Wirkung und Schutz vor Wind, 
Minderung diffuser Staubemissionen) 

• Wahl versickerungsfähiger Beläge auf befestigten Flächen 

Auswirkungen: Im Bereich des geplanten Verkaufsgebäudes mit überdachtem Café-

Betrieb kommt es zu Überbauung und Neuversiegelung von Flächen. Angesichts der 

Istsituation mit großflächig mit Schotter befestigten Flächen kommt es bei Umset-

zung der Planung, insbesondere durch die Erhöhung des Grünflächenanteils sowie 
der Dachbegründung, zu positiven Effekten auf groß- und kleinklimatischen Funktio-

nen (Kühlungseffekte, Verbesserung der Luftreinheit). 

Im Zuge der Baumaßnahme kommt es temporär zu Staubbelastungen.  
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Ergebnis:  

Umweltauswirkungen in Bezug auf das Schutzgut Klima und Luft 

baubedingt: anlagebedingt: betriebsbedingt: 

gering gering gering 

4.2.4. Schutzgut Arten und Lebensräume 

Beschreibung: Die Biotopkartierung weist für den Aufhebungsbereich sowie dessen 

Umfeld keine eingetragenen Biotope aus.  

Der Aufhebungsbereich liegt in einem isolierten Areal zwischen umseitig verlaufen-

den, stark befahrenen Verkehrswegen und dem im Süden angrenzenden Gewerbege-

biet. Es besteht kein Anschluss an die freie Landschaft. Die überplanten Flächen 
selbst sind großflächig befestigt und werden derzeit als Parkplatz genutzt. Im Nordos-

ten sowie südlich des bestehenden Schotterweges befindet sich junger Gehölzauf-

wuchs.  

An als Lebensraum bedeutsame Strukturen in der Umgebung befinden sich Feldge-

hölzreihen mittleren Alters, die entlang des südöstlichen Randes des Geltungsbe-

reichs, entlang des Grünbachs sowie im Osten entlang der Staatsstraße stocken. Im 

Osten grenzt eine Fläche mit artenarmem Extensivgrünland an.   

Für den Artenschutz relevant sind temporäre Ablagerungen von Erdhaufen und Bau-

materialien mit Ruderalvegetation. Im Vorfeld zu dem Vorhaben wurde eine Abstim-

mung mit den Fachstellen am Landratsamt vor Ort durchgeführt. Dabei wurde festge-

stellt, dass im Eingriffsraum Strukturen bestehen, die einen potentiellen Lebensraum 

für Reptilien (insb. Zauneidechsen) darstellen könnten, wie Böschungen mit Altgras-

beständen, offene Bodenstellen und kleine Gebüsche sowie Haufwerken unter-
schiedlicher Korngrößen, darunter eine Pflasterschüttung am Südwestlichen Rand 

des Geltungsbereichs. Auch wurde ein Vorkommen des Nachtkerzenschwärmers für 

möglich gehalten, da sich kleinflächig im direkten Eingriffsbereich Futterpflanzen der 

streng geschützten Art befanden. 

Um den Eintritt von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 in 

Verbindung mit Abs. 5 BNatSchG bei Umsetzung der Planung mit hinreichender Si-

cherheit ausschließen zu können, wurde im März 2025 das Büro für Landschaftsöko-
logie Hartmut Schmid, Donaustauf, beauftragt, in einer artenschutzrechtlichen Unter-

suchung festzustellen, ob im Vorhabenbereich Reptilien oder Nachtkerzenschwärmer 

vorkommen. Die Ergebnisberichte vom 15.05.2025 und 22.08.2025 liegen der unte-

ren Naturschutzbehörde vor. 

Ergebnis der artenschutzrechtlichen Untersuchung und vorbereitende Maßnahmen: 

Nachtkerzenschwärmer: 

Es wurden vereinzelt Bestände der Nachtkerze gefunden. Die Nachtkerze ist Futter-

pflanze des Nachtkerzenschwärmers. Aufgrund der Lage im klimatisch eher kühlen 

Bayerischen Wald, wurde die Art bislang nur selten nachgewiesen (LfU 2025). Die 
Wahrscheinlichkeit von Vorkommen im Untersuchungsgebiet wurde seitens des Gut-

achters daher als gering eingestuft. Da Futterpflanzen des Nachkerzenschwärmers im 

Geltungsbereich vorhanden sind und bereits Vorkommen im Rahmen von Untersu-

chungen zu Baumaßnahmen entlang der Bahnstrecke im Landkreis Regen festgestellt 

wurden, kann nach Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde jedoch nicht mit 
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hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden, dass die Art von der Planung be-

troffen ist und ein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG bei Umsetzung ausgelöst werden kann.  

Aus diesem Grund sind Vermeidungsmaßnahmen festgesetzt, um eine Betroffenheit 

der Art und somit die Auslösung eines artenschutzrechtlichen Verbotstatbestandes 

zu verhindern. Da im direkten Eingriffsbereich nur kleinflächig Futterpflanzen gefun-

den wurden, Bestände außerhalb des direkten Eingriffsbereichs erhalten bleiben und 
von Eingriffen betroffenen Bestände ab spätestens Anfang Mai kurzgehalten werden 

(Rückschnitt) kann eine Betroffenheit der Art ausgeschlossen werden. 

Reptilien: 

Bei 5 Begehungen des Gutachters im April und Mai 2025 bei idealen Wetterbedin-

gungen wurden keine Eidechsen gefunden. Bei einer Begehung durch die untere Na-

turschutzbehörde wurden im Nordöstlichen Randbereich des Geltungsbereichs 2 Ei-

dechsen gefunden.  

Daraufhin wurden im Rahmen eines Ortstermins am 05.08.2025 in Abstimmung mit 

der unteren Naturschutzbehörde Vergrämungsmaßnahmen sowie ein Abfangen und 

Umsiedeln der Tiere in geeignete Eidechsenbiotope vereinbart. Als vorbereitende 
Maßnahme wurden auf der Eingriffsfläche vorhandene Strukturen händisch entfernt 

und die Eingriffsfläche sehr kurz gemäht. 

Der Abfang wurde seitens der unteren Naturschutzbehörde sowie des Gutachters 

auch Anfang August noch für zielführend angesehen, da in diesem Jahr noch gute 

Verhältnisse herrschten: die Männchen befanden sich in dieser Zeit, wahrscheinlich 

auf Grund der nasskalten Witterung im Juli, noch nicht in Winterruhe. Auf anderen 
Flächen war trotz fortgeschrittener Jahreszeit noch eine verhältnismäßig hohe Aktivi-

tät der Tiere festzustellen.  

Bei den unmittelbar anschließenden intensiven Abfangaktion in 6 Terminen bei idea-

len Bedingungen konnten jedoch sowohl durch das Fachbüro Schmid als auch durch 

die untere Naturschutzbehörde keine Zauneidechsen mehr festgestellt werden.  

Seitens der unteren Naturschutzbehörde wurde daraufhin festgehalten, dass es sich 

im Eingriffsbereich lediglich um einen temporären Teillebensraum handelt, der von 

wenigen Individuen im Frühjahr zur Nahrungs- oder Partnersuche genutzt werden. 

Als Ungunst-Faktoren sind außerdem die durch die umliegenden Straßen stark iso-

lierte Lage bei einem insgesamt kleinen Areal sowie gegebenenfalls eine früher inten-

sivere Nutzung zu berücksichtigen. 

Da auf der sehr übersichtlichen Eingriffsfläche keine Kleinsäugerbauten festgestellt 

werden konnten und auch keine weiteren geeignete Strukturen als Versteck- und 

Überwinterungsmöglichkeit mehr vorhanden sind, wird davon ausgegangen, dass der 

Eingriff aktuell nicht zu einer signifikanten Erhöhung des Tötungs- und Verletzungsri-

sikos führt. 

Um Beeinträchtigungen von Zauneidechsen zu verhindern wurde daher in Abstim-
mung mit der unteren Naturschutzbehörde die Baufeldfreimachung vorgenommen, 

einschließlich der Entfernung der Gehölze im Eingriffsbereich (Abgrenzung gemäß 

Plan). Die Eignung der Eingriffsfläche wurde dadurch verschlechtert und eine weitere 

Nutzung der Eingriffsfläche durch die Tiere mit hinreichender Sicherheit ausgeschlos-

sen.  
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Zur Kompensation des Verlustes des temporären Teillebensraumes wird daher die 

Anlage eines funktional gleichwertigen Ersatzlebensraumes in Form einer extensiv 

genutzten Wiesenfläche mit Gehölzbewuchs am nordöstlichen Rand des Geltungsbe-

reichs (wo die Eidechsen gesichtet wurden) als ausreichend und verhältnismäßig er-

achtet (kein Überkompensieren). 

Die Fläche wird durch Planzeichen in der Lage festgesetzt. 

Unter 2.3.9. der Textlichen Festsetzungen (Artenschutz) wird eine entsprechende 

Festsetzung zur extensiven Pflege aufgenommen. Die Maßnahme trägt zur Sicherung 

der Habitatfunktion bei und gewährleistet weiterhin geeignete Jagd- und Rückzugs-

strukturen für die Art.  

Die Festsetzung spezieller Sonderstrukturen sowie weitergehender CEF-Maßnahmen 

wird vor diesem Hintergrund nicht als erforderlich angesehen. Vielmehr wird mit der 

beschriebenen Vorgehensweise zwischen Teillebensraum und Kernhabitat differen-

ziert. Das Vorhaben bleibt mit § 44 BNatSchG vereinbar, da die ökologische Funktion 

erhalten bleibt. 

Vermeidungsmaßnahmen:  

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gemäß § 44 

BNatSchG sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

• Vorbereitende Artenschutzmaßnahmen (wie oben ausführlich dokumentiert) 

• Kurzhalten verbleibender Bereiche mit Vegetation bis zum Beginn der Bau-

maßnahme, um einerseits eine Wiederbesiedelung durch Reptilien, anderer-

seits eine Nutzung der Futterpflanzen durch den Nachtkerzenschwärmer aus-

zuschließen  

• Anlage eines funktional gleichwertigen Ersatzlebensraumes für Eidechsen in 

Form einer extensiv genutzten Wiesenfläche mit Gehölzbewuchs 

Ergänzend zu den spezifischen artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen 

werden nachfolgend allgemeine Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen 

Funktionen im Plangebiet vorgesehen. Diese dienen der Förderung der Biodiversi-

tät, der Verbesserung des Lokalklimas, der Regenwasserrückhaltung sowie einer 

optischen Durchgrünung des Gebietes: 

• Erhöhung des Grünflächenanteils durch Entsiegelungen 

• Gehölzpflanzungen  

• Dauerhafte Dachbegrünung 

• Insektenschonende Beleuchtung 

Ergebnis: 

Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ausgangssituation, der umfangreichen vor-

bereitenden und abgestimmten Artenschutzmaßnahmen, der beschriebenen arten-

schutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen sowie der überwiegend vorbelasteten 
Flächen wird die Bedeutung des Schutzgutes Arten und Lebensräume – und damit 

des Naturhaushalts und Landschaftsbildes – insgesamt als gering bewertet. 

Die Einschätzung beruht auf folgenden maßgeblichen Erwägungen: 

• Umfangreiche vorbereitende Maßnahmen vor Beginn der Planung: 

Bereits im Vorfeld der eigentlichen Bauleitplanung wurden umfangreiche 
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vorbereitende Maßnahmen zum Artenschutz durchgeführt und in enger Abstim-

mung mit der unteren Naturschutzbehörde festgelegt. Diese Maßnahmen sind 

oben ausführlich dokumentiert.  

• Sicherung der artenschutzrechtlichen Unbedenklichkeit: 

Auf Grundlage des Artenschutzberichts vom 15.05.2025, der Ergebnisse des Orts-

termins vom 04.08.2025 sowie der abgestimmten Maßnahmen kann mit hinrei-
chender Sicherheit davon ausgegangen werden, dass nach Abschluss der vorbe-

reitenden Maßnahmen keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ausgelöst 

werden. Ein relevanter Eingriff in Fortpflanzungs- oder Ruhestätten streng ge-

schützter Arten ist unter Berücksichtigung der vorgesehenen Maßnahmen nicht 

zu erwarten.  

• Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen: Wie oben beschrieben werden 

geeignete Maßnahmen zur Verhinderung der Wiederbesiedelung sowie zur An-

lage eines Ersatzlebensraums festgesetzt.  

• Tatsächlicher Zustand des Vorhabenbereichs: 

Der überwiegende Flächenanteil des Plangebietes besteht aus stark verdichteten 
Schotterflächen ohne nennenswerte Habitatfunktionen. Diese Bereiche weisen 

bereits im Bestand keine relevante Bedeutung für das Schutzgut Arten und Le-

bensräume auf. Die ökologisch wirksamen Strukturen wurden in der Planung 

identifiziert und durch geeignete Maßnahmen berücksichtigt bzw. aus dem Ein-

griffsgeschehen herausgenommen. 

• Keine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes: 
Aufgrund der bereits vorlaufend umgesetzten und verbindlich festgelegten Maß-

nahmen ist nicht von einem erheblichen Verlust von Lebensräumen streng ge-

schützter Arten im Sinne der Eingriffsregelung auszugehen. Die potenziell be-

troffenen Arten werden durch die Maßnahmen vollständig berücksichtigt, sodass 

verbleibende Auswirkungen lediglich von untergeordneter Bedeutung sind. 

 

Umweltauswirkungen in Bezug auf das Schutzgut Arten und Lebensräume 

baubedingt: anlagebedingt: betriebsbedingt: 

gering gering gering 

 

4.2.5. Schutzgut Landschaftsbild 

Beschreibung: Der Vorhabenbereich liegt im Naturpark Bayerischer Wald, allerdings 

außerhalb des gleichnamigen Landschaftsschutzgebietes. Es handelt sich um ein von 

Verkehrsflächen und Gewerbegebiet stark vorbelastetes Gelände mit einem unterge-

ordneten Anteil an eingewachsenen Eingrünungsstrukturen. 

→ Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild: gering 

Vermeidungsmaßnahmen:  

• Erhöhung des Grünflächenanteils 

• Schutz und Erhalt der Bestandsgehölze 

• Gehölzpflanzungen 

• Dauerhafte Dachbegrünung 
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Auswirkungen: Bei Umsetzung der Planung, insbesondere den genannten Vermei-

dungsmaßnahmen, ist von positiven Auswirkungen auf das Landschaftsbild, insbe-

sondere den Anteil von Grünstrukturen auszugehen. 

Ergebnis:  

Umweltauswirkungen in Bezug auf das Schutzgut Landschaftsbild 

baubedingt: anlagebedingt: betriebsbedingt: 

gering gering  gering 

 

4.2.6. Schutzgut Mensch 

Beschreibung: 

Lärm: 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde von der C. Hentschel Consult Ing.-

GmbH eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt. Gegenstand der Untersu-
chung ist die Ermittlung und Bewertung der vom Plangebiet ausgehenden Lärmemis-

sionen unter Berücksichtigung der bestehenden gewerblichen Vorbelastungen. 

Die schalltechnischen Berechnungen zeigen, dass die maßgeblichen Immissionsricht-

werte gemäß DIN 18005 an den relevanten Immissionsorten sowohl tagsüber als 

auch nachts eingehalten werden. 

Die in der schalltechnischen Untersuchung formulierten Auflagen und Empfehlungen 

wurden als textliche Festsetzungen in den Bebauungsplan übernommen. 

Während der Bauphase ist temporär mit erhöhten Lärmbelastungen durch Baustel-

lenverkehr und Bauarbeiten zu rechnen, die insbesondere das östlich angrenzende 

Wohngebäude betreffen. 

Erholung: 

Der Vorhabenbereich weist keine nennenswerte Bedeutung für die Erholung oder 

Naherholung auf. Zu verzeichnen ist eine erhebliche bestehenden Vorbelastung des 

überplanten Gebietes durch stark befahrene Straßen und Gewerbegebiet. 

Umweltauswirkungen in Bezug auf das Schutzgut Mensch 

baubedingt: anlagebedingt: betriebsbedingt: 

gering gering gering 

 

4.2.7. Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Im Plangebiet sowie im Umfeld ist kein Baudenkmal, Bodendenkmal, Ensemble oder 

Naturdenkmal betroffen. 

4.2.8. Wechselwirkungen 

Neben den einzelnen Schutzgüter sind auch gegenseitige Abhängigkeiten zu untersu-

chen, die innerhalb der räumlichen Funktionsbeziehung planungsrelevant sein kön-

nen. Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern treten im Wesentlichen zwischen Ar-

ten und Biotope und den abiotischen Standortfaktoren Boden, Wasser und Klima auf.  
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Erhebliche Belastungen durch Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern, die über 

die schutzgutspezifischen Betrachtungen hinausgehen, sind innerhalb und außerhalb 

des Geltungsbereichs nicht zu erwarten. 

4.3. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Pla-
nung 

Bei Nichtumsetzung der geplanten Umbaumaßnahmen bliebe die intensive anthro-

pogene Nutzung im Vorhabenbereich bestehen mit dem aktuell hohen Anteil an ver-

siegelten Flächen. 

Für die Errichtung einer Bäckerei mit Café an der Bundesstraße müsste ein alternati-

ver Standort gefunden werden mit unter Umständen höherer Empfindlichkeit der 

Schutzgüter gegenüber dem Vorhaben. 

4.4. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich (ein-
schließlich der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung) 

4.4.1. Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen  

Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen dienen der Vermeidung bzw. Minimie-

rung von Beeinträchtigungen der Schutzgüter gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sowie § 

1a BauGB. 

Schutzgut Boden/Fläche 

• nachhaltige, flächensparende und bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung durch 

Reaktivierung brachliegender Flächen 

• Minimierung der Inanspruchnahme bislang unversiegelter Flächen durch Über-

planung anthropogen vorbelasteter Bereiche 

• Entsiegelung von befestigten Flächenanteilen 

Schutzgut Wasser 

• Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser über eine Rigolenversi-

ckerung zur Förderung der Grundwasserneubildung 

• Reduzierung des Oberflächenabflusses durch dauerhafte Begrünung von Flachdä-

chern 

Schutzgut Landschaftsbild 

• Minimierung der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Überplanung be-

reits anthropogen vorbelasteter Flächen 

• Einbindung der baulichen Anlagen in das Orts- und Landschaftsbild durch Maß-

nahmen zur Durchgrünung 

Schutzgut Pflanzen und Tiere / biologische Vielfalt 

• Durchführung vorbereitender artenschutzrechtlicher Maßnahmen zur Vermei-

dung des Eintritts artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gemäß § 44 

BNatSchG bei Umsetzung der Planung 
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• Förderung der Biodiversität durch die Schaffung von Grünräumen sowie die 

Pflanzung von Gehölzen (Festsetzungen durch Planzeichen und textliche Festset-

zungen) 

• Verwendung insektenschonender Leuchtmittel zur Reduzierung von Beeinträchti-

gungen nachtaktiver Insekten (textliche Festsetzung) 

• Schaffung von Ersatzlebensräumen für Reptilien (textliche Festsetzung) 

• schonende Entfernung der vorhandenen Pflasterschüttung zum Schutz von Ei-

dechsen (textliche Festsetzung) 

• Kurzhalten verbleibender Vegetationsflächen bis zum Baubeginn zur Vermeidung 

einer Wiederbesiedelung durch Eidechsen oder den Nachtkerzenschwärmer 

(textliche Festsetzung) 

• Entfernung von Gehölzen ausschließlich außerhalb der Vogelbrutzeit (textliche 

Festsetzung) 

4.4.2. Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 

Bewertung des Ausgangszustands: 

In der Untersuchung der Schutzgüter wurden ausschließlich Zustände geringer oder 

mittlerer naturschutzfachlicher Bedeutung ermittelt.  

Für das Schutzgut Arten und Lebensräume werden die Flächen im Untersuchungs-

raum folgenden Biotop- und Nutzungstypen (BNT) nach der Biotopwertliste zur Bay-

erischen Kompensationsverordnung zugeordnet: 

• Verkehrsfläche, offenporig befestigt mit Schotter, BNT V12, geringe Wertig-

keit, Grundwert 1 

• Grünfläche und Gehölzbestände junger Ausprägung entlang von Verkehrsflä-

chen (V51), BNT V51, geringe Wertigkeit, Grundwert 3 

 
Abbildung 12: Bewertung des Ausgangszustands 
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Positive Auswirkungen der Planung auf die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts: 

- Der Standort für das Gebäude liegt ausschließlich auf Flächen mit geringer Wer-

tigkeit (Schotterflächen oder verkehrsbegleitenden Grünflächen junger Ausprä-

gung). Auf dem Gebäude ist eine Dachbegrünung verbindlich geplant. Diese Maß-

nahme trägt gegenüber dem Istzustand zu einer erheblichen Verbesserung für 

die Schutzgüter Boden/Wasser (Rückhaltung von Niederschlägen), Klima (Abküh-

lung) sowie Arten- und Lebensräume (Biodiversität) bei. 

- Die geplanten befestigten Verkehrsflächen sind verbindlich mit offenporigen Be-

lägen anzulegen. Die Versickerungsfähigkeit des Bodens und dessen Fähigkeit zu 

Grundwasserneubildung und Regenrückhaltung bleibt somit erhalten. 

- Die Planung sieht eine Entsiegelung und Begrünung aller nicht für Bebauung und 

Verkehrsflächen benötigten Bereiche vor. Diese Flächen sind verbindlich als 

Wiese mit Gehölzpflanzungen anzulegen, mit entsprechend positiven Auswirkun-

gen auf Biodiversität, Mikroklima sowie die Schutzgüter Wasser und Boden. In 

der Bilanz wird der Anteil an versiegelten Flächen durch die Planung gegenüber 

dem Istzustand um rund 200 m² verringert (vgl. Abbildung 8 und Abbildung 9) 

und der Grünflächenanteil somit um rund 200 m² erhöht. 

 

Flächenbilanz:  

Istzustand m² Planung m² Differenz: 

Teilversiegelte Flächen 1484 Teilversiegelte Flächen 1278 -206 

Grünflächen 796 Grünflächen 1002 +206 
  davon: 

- Dachbegrünung 
- Wiese mit Gehölzen 

184 
818 

 

 

 

Prüfung, ob ein ausgleichspflichtiger Eingriff vorliegt: 

§18 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sieht vor, dass über die Ver-

meidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches 

zu entscheiden ist, wenn aufgrund von Bauleitplänen oder Einbeziehungssatzungen 

Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind. 

Das BauGB enthält keine Definition für den Begriff des Eingriffs. Insoweit kann auf 
das BNatSchG zurückgegriffen werden (vgl. § 1a Abs. 3 S. 1 BauGB). Eingriffe in Natur 

und Landschaft sind nach § 14 Abs. 1 BNatSchG Veränderungen der Gestalt oder der 

Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht 

in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen kön-

nen. 

Zusammenfassung: 

→ In der Untersuchung der Schutzgüter wurden ausschließlich Zustände gerin-

ger oder mittlerer naturschutzfachlicher Bedeutung ermittelt.  

→ Die Betroffenheit geschützter Arten kann aufgrund von vorbereitenden Maß-

nahmen im Vorfeld der Planung, durch wirksame Vermeidungsmaßnahmen 
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sowie die Anlage eines Ersatzlebensraums für Eidechsen ausgeschlossen wer-

den. 

→ In der Bilanz wird der Anteil an Grünflächen im Geltungsbereich durch die 

Planung um rund 200 m² erhöht. 

→ Die Planung sieht wirkungsvolle Minimierungs- und Vermeidungsmaßnah-

men vor (insb. Artenschutzmaßnahmen, Gründach, Gehölzpflanzungen, in-

sektenschonende Beleuchtung vgl. 4.4.1), die in der Summe eher positive 

Auswirkungen auf Naturhaushalt und Landschaftsbild bewirken. 

Im Ergebnis ist daher davon auszugehen, dass voraussichtlich keine erheblicher Be-
einträchtigung des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 

Naturhaushalts zu erwarten ist. 

Somit liegt kein ausgleichspflichtiger Eingriff vor. 

4.5. Monitoring 

Zur Sicherung der Umsetzung und dauerhaften Erhaltung der artenschutzrechtlichen 

Festsetzungen sowie der festgesetzten Bepflanzungsmaßnahmen erfolgt ein Monito-

ring. Dabei wird die ordnungsgemäße Ausführung und der dauerhafte Erhalt der 

Maßnahmen überprüft. Erforderliche Nachbesserungen sind vorzunehmen. 

4.6. Alternative Planungsmöglichkeiten 

Standortalternativen: 

Eine Ansiedlung einer Bäckerei im Ortskern von Patersdorf wäre aufgrund der kürze-

ren und fußläufigen Entfernung zu Wohngebieten grundsätzlich wünschenswert. Da 

hier jedoch der Absatz durch den Pendler- und Reiseverkehr deutlich vermindert 

wäre, räumt die Gemeinde dieser Alternative aufgrund der Unwirtschaftlichkeit des 

Betriebes nur sehr geringe Chancen ein. 

An dem vorgesehenen Standort können brachliegende Flächen in einem anthropo-

gen stark überprägten Bereich aktiviert werden. Eine Flächeninanspruchnahme an 

alternativen Standorten mit möglicherweise nachteiligeren Auswirkungen auf Natur-

haushalt und Landschaftsbild können somit vermieden werden.  

Alternative Erschließung: 

In einem ersten Planungsansatz war vorgesehen, das Plangebiet sowohl über den 

Kreisverkehr B 11/B 85 (Pendlerparkplatz) als auch über die Staatsstraße St 2136 zu 

erschließen. Durch diese doppelte Anbindung sollte insbesondere eine Durchfahrts-

möglichkeit für Kleintransporter geschaffen werden. 

Im Zuge des Grunderwerbs für den Kreisverkehr Patersdorf wurden jedoch notarielle 

Vereinbarungen getroffen, die die verkehrliche Erschließung des Plangebiets ein-

schränken. Für die Flur-Nr. 149/1 wurde lediglich eine Zufahrt von der St 2136 in ei-

nem für landwirtschaftliche Fahrzeuge geeigneten Ausbauzustand vereinbart; eine 

Ausfahrt auf die St 2136 wurde ausdrücklich ausgeschlossen. 

Für eine Anbindung des Plangebiets über die St 2136 – ausschließlich in Form einer 

Zufahrt – wäre aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens sowie der hohen Fahrge-

schwindigkeiten aus Richtung der B 11 die Anlage einer Linksabbiegespur erforder-

lich. Ohne diese Maßnahme könnte insbesondere wegen des geringen Abstands zum 

Knotenpunkt B 11 / St 2136 die notwendige Haltesichtweite für wartende Linksabbie-

ger nicht ausreichend gewährleistet werden. 
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Da die Herstellung einer Linksabbiegespur mit erheblichen baulichen Eingriffen sowie 

zusätzlichen Kosten für Bau und Ablöse verbunden wäre, wurde diese Erschließungs-

variante verworfen. Stattdessen erfolgt die Anbindung des Plangebiets ausschließlich 

über den bestehenden Kreisverkehr B 11/B 85. 

 

4.7. Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken 

Zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs wird das Regelverfahren nach dem bayerischen 

Leitfaden zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung des Bayerischen Staatsministeri-

ums für Wohnen, Bau und Verkehr in der Neuauflage vom Dez. 2021 angewandt. Die 

Analyse und Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgten verbal argumentativ. 

Datengrundlagen: 

- Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 

- Regionalplan Donau-Wald, Region 12  

- Flächennutzungsplan der Gemeinde Patersdorf 

- Landschaftsplan der Gemeinde Patersdorf 

- Amtliche Biotopkartierung Bayern, Hrsg. Bayerisches Landesamt für Umwelt-

schutz  
- Bayernatlas: Denkmaldaten des Bayerischen Landesamtes für Denkmalschutz, 

Wassersensible Bereiche, Hinweiskarte Hohe Grundwasserstände,  

- Standortkundliche Bodenkarten von Bayern 

- Klimaatlas Bayern  

- Hinweiskarte Oberflächenabfluss und Sturzflut des Landesamtes für Umwelt 

- Fotografische Aufnahmen vom 08.03.2025 und 08.08.2025 

Zurückgegriffen wurde ferner auf Geodaten der Bayerischen Vermessungsverwaltung 

(Bayernatlas plus) sowie des Bayerischen Fachinformationssystems Naturschutz (FIN-

Web). 

Faunistische Erhebungen sowie eine artenschutzrechtliche Potenzialabschätzung er-

folgte im März 2025 durch das Büro für Landschaftsökologie Hartmut Schmid, Don-

austauf. Die Ergebnisberichte vom 15.05.2025 und 22.08.2025 liegen der unteren Na-

turschutzbehörde vor und sind Inhaltlich in den Umweltbericht eingearbeitet. 

Defizite verbleiben bei der Einschätzung der Schutzgüter Grundwasser und Boden, da 

keine Baugrunduntersuchung vorliegt. 

4.8. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Am Verkehrsknoten B85/B11 soll eine Bäckereiverkaufsstelle mit Café errichtet wer-

den.  

In der Untersuchung der umweltrelevanten Schutzgüter wurden ausschließlich Zu-

stände geringer oder mittlerer naturschutzfachlicher Bedeutung ermittelt.  

Durch vorbereitende Maßnahmen wurde sichergestellt, dass der Eingriff aktuell nicht 

zu einem signifikanten Tötungs- und Verletzungsrisiko geschützter Tierarten führt. 

In der Bilanz wird bei Umsetzung des Vorhabens der Anteil an Grünflächen im Gel-

tungsbereich durch die Planung um rund 200 m² erhöht. 
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Die Planung sieht wirkungsvolle Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen vor 

(Gründach, Gehölzpflanzungen, insektenschonende Beleuchtung, Anlage eines Er-

satzlebensraums, etc. – vgl. 4.4.1). 

Im Ergebnis ist daher davon auszugehen, dass voraussichtlich keine erheblicher Be-

einträchtigung des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 

Naturhaushalts zu erwarten ist. Es liegt kein ausgleichspflichtiger Eingriff vor. 
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5. Vorhaben- und Erschließungsplan 

Der Vorhaben- und Erschließungsplan des Büros bast + ascherl, Straubing ist verbind-

licher Bestandteil des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans. 

Er besteht ausfolgenden Unterlagen: 

5.1. Grundriss, Schnitte, Ansichten; Maßstab 1 : 100; Plandatum 07.01.2026 

5.2. Freiflächengestaltungsplan; Maßstab 1 : 200; Plandatum 14.01.2026 
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unterschriftunterschrift

flur-nr.: 150/1 frank, andreas 
grünbacher weg 1
94265 patersdorf

flur-nr.: 150/3 
            150/12
            959

bundesrepublik 
deutschland

flur-nr.: 153 
            153/1
            165/2

gemeinde patersdorf
martinsplatz 10
94265 patersdorf

flur-nr.: 165 freistaat bayern

BÄUME Pflanzqualität: H., 3xv, mB., StU 16-18 cm
 
APL Acer platanoides Spitz-Ahorn   
APS Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn   
AC Acer campestre Feld-Ahorn   
CBFF Carpinus betulus  Hainbuche
  `Frans Fontaine‘  
LS Liquidambar styraciflua Amberbaum 
PA Prunus avium Vogel-Kirsche   
SA Sorbus aucuparia Eberesche  
 
STRÄUCHER Pflanzqualität: Str., 3 Tr., 2xv., mB., H. 60-80 cm 

cs Cornus sanguinea Roter Hartriegel 
rc Rosa canina Hunds-Rose  

SCHNITTHECKE Pflanzqualität: wie Sträucher; 3 St. / lfm
 
lv Ligustrum vulgare Gemeiner Liguster 

Artenschutzfläche: 
Extensive Wiesenböschung mit Strauchgruppen als Jagdrevier für 
Zauneindechsen

Ansaat der Fläche:  

- Zu verwenden ist eine Saatgutmischung gebietsheimischer 
Wildblumen und Wildgräser aus gesicherten Herkünften vom 
Verband der deutschen Wildsamen- und Wildpflanzenproduzenten 
(VWW) - Ursprungsgebiet 19 - Bayerischer und Oberpfälzer Wald 
(Bundesamt für Naturschutz).

Pflege: 

- 2 x Mahd /Jahr mit Mähgutabräumung, ab 15.06., außerhalb der 
Hauptaktivitätszeiten der Tiere (frühmorgendliche Mahd oder Mahd 
während der heißen Mittagsstunden). Belassen eines jährlich 
alternierenden Altgrasstreifens im Umfang von 20% der Fläche.

- Sofern erforderlich, Entfernung von aufkommendem 
Gehölzaufwuchs

- Kein Einsatz von Pflanzenschutz- oder Düngemitteln

  LEGENDE
  rasenfläche
  wiesenblumen
  artenschutzfläche
  versickerungsfähiger asphalt
  versickerungsfähiges pflaster
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6. Anhang 

6.1. Bericht Erfassung von Reptilien und Nachtkerzenschwärmer 

Erstellt am 15.05.2025 von Büro für Landschaftsökologie Dipl.-Ing. (FH) Hartmut 

Schmid, Donaustauf 

6.2. Bericht Erfassung von Eidechsen 

Erstellt am 22.08.2025 von Büro für Landschaftsökologie Dipl.-Ing. (FH) Hartmut 

Schmid, Donaustauf 

6.3. Schalltechnische Untersuchung 

Erstellt im September 2025 von der C. Hentschel Consult Ing.-GmbH, Freising 
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1 Anlass und Methoden 
 
An dem Kreisel der Kreuzung von B85 und B11 in Patersdorf soll ein Gebäude mit Ladenge-
schäft und Bäckerei errichtet werden. 
Im Zuge der Genehmigungsplanung war zu untersuchen, ob im Eingriffsraum Reptilien, vor 
allem Zauneidechsen vorkommen. Außerdem war zu prüfen, ob der Nachtkerzenschwärmer 
hier vorkommen kann.  
Das Gelände bietet mit den vorhandenen Böschungen mit Altgrasbeständen, offenen Boden-
stellen, Haufwerken unterschiedlicher Korngröße, Haufen aus Betonpflastersteinen, Gehölzbe-
ständen und angrenzenden Straßenböschungen grundsätzlich günstige Lebensbedingungen 
für Zauneidechsen. 
Die Auftragserteilung erfolgte am 4. März 2025. Die Untersuchung sollte laut Auftraggeber im 
Mai abgeschlossen werden. Es wurden fünf Begehungen zur Suche nach Reptilien durchge-
führt. Zum Einsatz kamen auch 10 künstliche Verstecke, die an geeigneten Stellen ausgebracht 
wurden. Die Begehungen fanden am 15.4., 30.4., 2.5., 9.5. und 12.5. bei windstillem, sonnigem, 
warmem, aber nicht zu heißem Wetter statt. Bei der letzten Begehung wurden Futterpflanzen 
des Nachtkerzenschwärmer erfasst. 
 

 

 
 

Abbildung 1: Untersuchungsgebiet  
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Der Neubau erfolgt im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes. 
 

 
 

Abbildung 2: Planung 
 
 

2 Ergebnisse 

Zauneidechse 
 
Es konnten keine Zauneidechsen festgestellt werden. Gründe hierfür können beispielsweise 
die durch die umliegenden Straßen stark isolierte Lage und gegebenenfalls eine früher intensi-
vere Nutzung sein.  
 
Nachtkerzenschwärmer 
 
Der Nachtkerzenschwärmer fliegt in Deutschland in einer Generation von Mai bis Mitte Juni. In 
Abhängigkeit von den klimatischen Bedingungen (Witterungsverlauf, Höhenlage) kann man die 
Falter bereits ab Ende April und bis Ende Juli beobachten. Die Erscheinungszeit der Raupen 
ist stark von der Witterung abhängig. In warmen Sommern kann man sie bereits Ende Juni 
antreffen, in kühlen und feuchten Jahren dagegen erst ab Mitte August. Die Wärme liebenden 
Raupen des Nachtkerzenschwärmers sind in Mitteleuropa nur an klimatisch begünstigten Stel-
len zu finden, die gleichzeitig luftfeucht sind. Sie leben oligophag an verschiedenen Arten von 
Nachtkerzen (Oenothera spec.) meist aber an Weidenröschen (Epilobium). Häufig belegte Nah-
rungspflanzen sind das Zottige Weidenröschen (Epilobium hirsutum) und das Kleinblütige Wei-
denröschen (Epilobium parviflorum), welche an Feuchtstandorten wie Bachufern und Wiesen-
gräben anzutreffen sind. Selten werden Raupen am Schmalblättrigen Weidenröschen (Epi-
lobium angustifolium), gefunden (LfU 2025). Auch sind Eiablagen an Blutweiderich bekannt ge-
worden (Bundesamt für Naturschutz 2025). Typische Fundstellen sind auch Sandgruben und 
Kiesabbaustellen, die mit Nachtkerzenarten wie der Gemeinen Nachtkerze (Oenothera biennis) 
bewachsen sind. Als Lebensraum dient eine ganze Reihe von Offenlandbiotopen, die sich durch 
feuchtwarmes Mikroklima und Vorkommen der Raupenfutterpflanzen Epilobium hirsutum, E. 
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angustifolium und Oenothera biennis auszeichnen. Dies können z.B. Kiesgruben, Wiesengrä-
ben, Bachufer oder auch feuchte Waldränder sein. Die Eiablage erfolgt auf möglichst vollson-
nige Raupennahrungspflanzen. Die vagabundierende Art ist zeichnet sich durch deutliche Be-
standsschwankungen aus (LfU 2025).  
 
 
Es wurden Bestände der Nachtkerze und des Schmalblättrigen Weidenröschens gefunden. Bei 
dem Schmalblättrigen Weidenröschen handelt es sich um einen kleinen Bestand am östlichen 
Rand des Haufens aus Betonpflaster. Die Nachtkerzen wachsen einzeln oder in kleineren Grup-
pen an den Böschungen der B11 und einzelne Exemplare auch im Bereich der Haufwerke am 
Ostrand des Parkplatzes.  
Eine Beurteilung, ob die Futterpflanzen vom Nachtkerzenschwärmer genutzt werden, ist auf-
grund der Jahreszeit nicht möglich. Aufgrund der Lage im doch kühlen Bayerischen Wald, wo 
die Art bislang nur selten nachgewiesen wurde (LfU 2025) wird die Wahrscheinlichkeit von Vor-
kommen im Untersuchungsgebiet als gering eingestuft. 
 

 

Abbildung 3: Fundpunkte von Raupenfutterpflanzen des Nachtkerzenschwärmers 
 
    Schmalblättriges Weidenröschen (Kleiner Bestand) 

    Nachtkerze (Oenothera spec.) 
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Abbildung 4: Schmalblättriges Weidenröschen und Nachtkerzen 

 

Abbildung 5: Nachtkerzen 
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1 Anlass und Methoden 
 
An dem Kreisel der Kreuzung von B85 und B11 in Patersdorf soll ein Gebäude mit Ladenge-
schäft und Bäckerei errichtet werden. 
Im April und Mai 2025 wurde dort durch mein Büro anhand von 5 Begehungen erfolglos nach 
Zauneidechsen gesucht.  
Bei einer Begehung durch die uNB im Juli 2025 wurden dort zwei Zauneidechsen gesehen. 

 

 
 

Abbildung 1: Untersuchungsgebiet  
 
 
Daraufhin wurde an 6 weiteren Tagen im August die ca. 800 m2 große Fläche intensiv auf Zaun-
eidechsen abgesucht. Nach der langen kühlen und regnerischen Periode im Juli waren heuer 
im August in anderen Untersuchungsgebieten neben den üblicherweise im August zu findenden 
Weibchen und Jungtieren auch noch viele Männchen unterwegs, um sich vor der Winterruhe 
satt zu fressen. Die Fläche wurde durch die Gemeinde sehr kurz gemäht, sodass das Gelände 
sehr übersichtlich war und vorhandene Zauneidechsen entweder in die östlich vorhandene 
dichte Vegetation abwandern konnten oder im Eingriffsbereich leicht zu finden gewesen wären. 
 

2 Ergebnisse 

 
Es konnten bei sechs Begehungen bei idealen Bedingungen im August keine Zauneidechsen 
festgestellt werden (siehe Protokolle im Anhand). Aus Sicht des Gutachters sind auf dem Ge-
lände aktuell keine Zauneidechsen vorhanden.   
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1 AUFGABENSTELLUNG 

Die Gemeinde Patersdorf plant die Aufstellung eines vorhabensbezogenen Bebauungsplanes, 
um die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer Bäckereiverkaufs-
stelle mit Café zu schaffen. Die Nutzungsart des Plangebiets wird als Gewerbegebiet (GE) 
nach § 8 Baunutzungsverordnung (BauNVO) [1] festgesetzt. Das Plangebiet umfasst Teilflä-
chen der Fl.Nrn. 150 und 149/1 der Gemarkung Patersdorf und sieht ein Baufeld vor. 

Die C. HENTSCHEL CONSULT Ing.-GmbH wurde von der Bäckerei Schifferl Bogen GmbH 
mit der Erstellung der schalltechnischen Untersuchung im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens beauftragt. Diese beinhaltet die Berechnung und Beurteilung der vom Plangebiet aus-
gehenden Immissionsbelastung unter Berücksichtigung der gewerblichen Vorbelastung. 

 

2 UNTERLAGEN 

Die vorliegende schalltechnische Untersuchung beruht auf den folgenden, projektspezifischen 
Unterlagen und Informationen. Auf deren Kopien im Anhang wurde verzichtet. 

(a) Vorabzug zum Bebauungsplan „GE Patersdorf Erweiterung II – Bäckereiverkaufsstelle 
mit Café“, Stand 10.09.2025 
Verfasser: Architekten und beratende Ingenieure Weber Part GmbB 

(b) Eingabeplanung mit Grundriss, Ansichten und Schnitt, Stand 29.08.2025 
Verfasser: bast + ascherl architekten bda 

(c) Lageplan mit Sparten, Höhen und amtlichem Grenzverlauf, Stand 01.07.2025 
Verfasser: Dipl.-Ing.(FH) Ernst Angerer Beratende Ingenieure 

(d) Betriebsbeschreibung der Bäckereiverkaufsstelle und Café überstellt per E-Mail am 
05.06.2025 mit Ergänzung am 12.06.2025 

(e) Aufnahmen des Geländes überstellt per E-Mail am 12.06.2025 

(f) Gemeinde Patersdorf: 

- Bebauungsplan „Gewerbegebiet Patersdorf“, Urplan in Kraft getreten am 23.03.1998 

- Deckblatt 1 Bebauungsplan „Gewerbegebiet Patersdorf“, in Kraft getreten am 
24.03.1999 

- Deckblatt 2 Bebauungsplan „Gewerbegebiet Patersdorf“, in Kraft getreten am 
19.08.2002 

- Deckblatt 3 Bebauungsplan „Gewerbegebiet Patersdorf“, in Kraft getreten am 
24.02.2006 
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- Deckblatt 4 Bebauungsplan „Gewerbegebiet Patersdorf“, in Kraft getreten am 
05.08.2020 

- Entwurf Immissionstechnischer Bericht „Bebauungsplan DBL. 4 – GE Patersdorf“ 
(Projekt-Nr. 2020-3145) vom 22.02.2021, IFB Eigenschenk GmbH; Entwurf wurde 
Bestandteil des Deckblattes 4 und deren Erkenntnisse festgesetzt am 19.05.2021 

- Bebauungsplan „GE Patersdorf Erweiterung I“, Urplan in Kraft getreten am 
10.07.2019 

- Flächennutzungsplan der Gemeinde Patersdorf, Download am 12.06.2025 

(g) Geodaten des Bayerischen Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, 
München vom Juni 2025: 

- Digitales Geländemodell (DGM mit Gitterweite 1 m) 

- Digitales Gebäudemodell (LoD2 als CityGML-Datei) 

- Digitales Orthofoto (DOP 40 cm als TIFF-Datei) 

 

3 BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN 

3.1 Bauleitplanung 

Gemäß § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) [2] sind in der Bauleitplanung unter anderem die 
Belange des Umweltschutzes zu berücksichtigen. Der Schallschutz wird dabei für die Praxis 
durch die DIN 18005 [3] "Schallschutz im Städtebau" konkretisiert. 

Nach DIN 18005 [3] sind bei der Bauleitplanung, gemäß dem BauGB [2] und der BauNVO [1] 
in der Regel den verschiedenen schutzbedürftigen Nutzungen (z.B. Bauflächen, Baugebiete, 
sonstige Flächen), die in Tabelle 1 aufgeführten Orientierungswerte den Beurteilungspegeln 
zuzuordnen. Ihre Einhaltung oder Unterschreitung ist wünschenswert, um die mit der Eigenart 
des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Baufläche verbundene Erwartung auf 
angemessenen Schutz vor Lärmbelastung zu erfüllen. 

  



  

 

3103-2025 SU V01.docx Seite 3 
 

Tabelle 1 Orientierungswerte nach DIN 18005 [3] (ORWDIN18005) 

Gebietsnutzung 

ORWDIN18005 

Verkehrslärm / 
Lr / dB(A) 

Industrie, Gewerbe- und 
Freizeitlärm sowie Ge-

räusch von vergleichba-
ren öffentlichen Anlagen  

Lr / dB(A) 
Tag 

(06-22 Uhr) 
Nacht 

(22-06 Uhr) 
Tag 

(06-22 Uhr) 
Nacht 

(22-06 Uhr) 
Gewerbegebiete (GE) 65 55 65 50 

Kerngebiete (MK) 63 53 60 45 

Dorfgebiet (MD)  
Dörfliche Wohngebiet (MDW),  
Mischgebiete (MI) 
Urbane Gebiet (MU) 

60 50 60 45 

Besondere Wohngebiet (WB) 60 45 60 40 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 
Kleinsiedlungsgebiet (WS) 
Campingplatzgebiete 

55 45 55 40 

Reine Wohngebiete (WR) 50 40 50 35 

Sonstige Sondergebiete (SO), 
Flächen für den Gemeinbedarf 45-65 35-65 45-65 35-65 

3.2 Gewerbeanlagen und Betriebe 

Für die Untersuchung von Gewerbeanlagen wird in der DIN 18005 [3] auf die Technische An-
leitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm [4]) in Verbindung mit der DIN ISO 9613-2 [5] ver-
wiesen. 

Allgemeine Verwaltungsvorschriften für Messungen und Beurteilungen von Geräuschimmissi-
onen, die durch Gewerbe- und Industriebetriebe erzeugt werden, ist die TA Lärm [4], geändert 
durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5), korrigiert mit Schrei-
ben vom 07.07.2017 (Az. IG I 7 – 501 - 1/2). Sie enthält Vorschriften zum Schutz gegen Lärm, 
die von den zuständigen Behörden zu beachten sind: 

 bei der Prüfung der Anträge auf Genehmigung zur Errichtung einer Anlage, zur Verän-
derung der Betriebsstätten einer Anlage und zur wesentlichen Veränderung in dem 
Betrieb einer Anlage; 

 bei nachträglichen Anordnungen über Anforderungen an die technischen Einrichtun-
gen und den Betrieb einer Anlage. 

In der TA Lärm [4] werden Immissionsrichtwerte festgesetzt, die durch die von der Anlage 
ausgehenden Geräusche nicht überschritten werden dürfen. Die Immissionsrichtwerte nach 
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TA Lärm [4] sind in Tabelle 2 aufgeführt. Sie müssen 0,5 m vor dem geöffneten Fenster eines 
schutzbedürftigen Aufenthaltsraums eingehalten werden. 

Tabelle 2 Immissionsrichtwerte (IRW) außerhalb von Gebäuden, gemäß TA Lärm [4] 

Gebietsnutzung 
IRWTA Lärm 

Tags Nachts 
(06:00-22:00 Uhr) (22:00-06:00 Uhr) 

Gewerbegebiete (GE) 65 dB(A) 50 dB(A) 

Urbane Gebiete (MU)* 63 dB(A) 45 dB(A) 

Kern-, Misch- u. Dorfgebiete (MK/MI/MD) 60 dB(A) 45 dB(A) 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 dB(A) 40 dB(A) 

Reine Wohngebiet (WR) 50 dB(A) 35 dB(A) 
* entsprechend der Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5). 

Die in Tabelle 2 angegebenen Immissionsrichtwerte müssen von allen im Einflussbereich ste-
henden Gewerbebetrieben gemeinsam eingehalten werden. Folgende Punkte müssen bei der 
Berechnung des Beurteilungspegels bzw. bei der Beurteilung der Geräuschimmission gemäß 
TA Lärm [4] beachtet werden: 

 Bezugszeitraum während der Nacht ist die volle Nachtstunde mit dem höchsten Beur-
teilungspegel 

 einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen den Immissionsrichtwert außen am Tage 
um nicht mehr als 30 dB(A), bei Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten 

 für folgende Teilzeiten ist in Allgemeinen und Reinen Wohngebieten (WA + WR) sowie 
in Kurgebieten ein Zuschlag von 6 dB(A) wegen erhöhter Störwirkung für Geräusch-
einwirkungen bei der Berechnung des Beurteilungspegels zu berücksichtigen: 

an Werktagen:  06:00 bis 07:00 Uhr    
     20:00 bis 22:00 Uhr 

an Sonn- und Feiertagen: 06:00 bis 09:00 Uhr    
     13:00 bis 15:00 Uhr    
     20:00 bis 22:00 Uhr 

Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgrundstück sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die im Zu-
sammenhang mit dem Betrieb der Anlage entstehen, sind der zu beurteilenden Anlage zuzu-
rechnen. 

In Anlehnung an die TA Lärm [4] sollen Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffentli-
chen Verkehrsflächen in einem Abstand bis 500 m vom Betriebsgrundstück in Misch-, Allge-
meinen und Reinen Wohngebieten durch Maßnahmen organisatorischer Art soweit als mög-
lich vermindert werden, soweit 
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 sich der Beurteilungspegel des Verkehrsgeräusches um mindestens 3 dB(A) erhöht, 

 keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt und 

 der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV [6] erstmals oder weitergehend überschritten 
wird, dieser liegt tagsüber um 4 dB(A) und nachts um 9 dB(A) über dem in Tabelle 2 ge-
nannten Immissionsrichtwert. 

Die o.g. Punkte müssen kumulativ erfüllt werden. Der Beurteilungspegel für den Straßenver-
kehr (An- und Abfahrtverkehr) auf öffentlichen Verkehrsflächen berechnet sich gemäß der LAI 
Hinweise vom 24.02.2023 [7] nach RLS-19 [8] und ist nach der 16. BImSchV [6] zu beurteilen. 

 

4 ÖRTLICHE GEGEBENHEITEN UND MAßGEBLICHE IMMISSIONSORTE 

Das Betriebsgrundstück der geplanten Bäckerei mit Café auf den Teilflächen der Fl.Nrn. 150 
und 149/1 der Gemarkung Patersdorf befindet sich südlich der Ortschaft Patersdorf westlich 
des Kreisverkehrs zwischen den Bundesstraßen B 85 (nördlich) und B 11 (südlich). Weiter 
südlich liegen die Geltungsbereiche der Bebauungspläne „Gewerbegebiet Patersdorf“ und 
„GE Patersdorf Erweiterung I“ (f) der Gemeinde Patersdorf. Östlich angrenzend befindet sich 
eine Wohnnutzung auf Fl.Nr. 150/1 der Gemarkung Patersdorf, welche sich im Außenbereich 
befindet. Weitere Wohnnutzungen befinden sich ca. 130 m in nördlicher und 190 m in westli-
cher Richtung. 

Der Geländeverlauf im Untersuchungsraum sowie das Betriebsgrundstück ist entsprechend 
den Aufnahmen des Geländes (e) und Vermessung (c) bewegt. Der Ausbreitungsrechnung 
liegt das digitale Geländemodell (1 m x 1 m Rasterweite) des Bayerischen Landesvermes-
sungsamts (g) zugrunde. Das Gelände wird für das Vorhaben im Bereich des Parkplatzes im 
Norden sowie die Erhebung im Bereich der Bäckerei abgetragen. Die Fußbodenoberkante im 
Erdgeschoss der Bäckerei wird gemäß Eingabeplanung (b) von 502,2 m ü. NHN für die Be-
rechnung übernommen. 

Nach dem Beiblatt 1 zur DIN 18005 [3] sollen die Orientierungswerte „bereits auf den Rand 
der Bauflächen oder der überbaubaren Grundstücksfläche in den jeweiligen Baugebieten oder 
der Flächen sonstiger Nutzung bezogen werden.“ 

Nach TA Lärm Abschnitt A.1.3 [4] liegen die maßgeblichen Immissionsorte bei bebauten Flä-
chen 0,5 m vor dem geöffneten Fenster des am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Rau-
mes oder bei unbebauten Flächen, am Rand der Fläche, auf der nach Bau- und Planungsrecht 
Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen erstellt werden dürfen. 

Für die schalltechnische Untersuchung werden fünf maßgebliche Immissionsorte (IO 1 bis 
IO 5) herangezogen. Die Immissionsorte IO 1 bis IO 4 liegen gemäß dem Flächennutzungs-
plan (f) auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche im Außenbereich oder einer 
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Mischgebietsfläche. Für die Beurteilung wird entsprechend ein Mischgebiet (MI) herangezo-
gen. Der Immissionsort IO 5 liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet 
Patersdorf“ – Deckblatt Nr. 4 (f) mit der Festsetzung eines Gewerbegebietes. Gemäß der Fest-
setzung 5.1 sind Betriebsleiterwohnungen ausnahmsweise zulässig. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die maßgeblichen Immissionsorte nebst zugehöriger Ge-
bietseinstufung und Orientierungswert der DIN 18005 [3] (ORWDIN18005) angegeben. 

Tabelle 3 Bezeichnung der maßgeblichen Immissionsorte (IO) 

Immissionsort / Geschossanzahl Fl.Nr. 
(Gmkg. Patersdorf) 

Nutzung (f) 
ORWDIN18005 [dB(A)] 

Tag Nacht 

IO 1, Grünbacher Weg 1 / II 150/1 MIFNP 60 45 

IO 2, Kreuzhöhstraße 1 / III 5/4 MIFNP 60 45 

IO 3, Pointweg 2 / III 1/5 MIFNP 60 45 

IO 4, Grünbacher Weg 2 / II 129 MIFNP 60 45 

IO 5, Im Gewerbegebiet 2 / II 145 GEBP 65 50 

Die nachfolgende Abbildung zeigt in Übersicht das Untersuchungsgebiet. Der Lageplan ist der 
Anlage 1 im Anhang zu entnehmen. 
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Abbildung 1 Untersuchungsgebiet und maßgebliche Immissionsorte 

 
Quelle der Karte: Geodatenonline, Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 

 

5 PLANUNG UND BETRIEBSBESCHREIBUNG 

Das Betriebsgelände wird von Norden über eine Ein-/Ausfahrt erschlossen. Innerhalb des Ge-
bäudes befindet sich der Verkaufsraum der Bäckerei / Café, ein Vorbereitungsraum, ein WC 
mit Vorraum sowie ein überdachter Freisitz. Die Anlieferung findet am Gebäude von Süden 
am Vorbereitungsraum statt, der Lkw parkt dabei im Bereich der Stellplätze 1 und 2. Ein 
schutzbedürftiger Aufenthaltsraum gemäß DIN 4109 [9] ist nicht vorgesehen. Eine Übersicht 
über die geplante Nutzung ist in nachfolgender Abbildung 2 aufgezeigt. Tabelle 4 fasst die 
Betriebsbeschreibung (d) der Bäckereiverkaufsstelle mit Café zusammen. 

27 70
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Tabelle 4 Betriebsbeschreibung (d) 

Art und Betrieb 
der Anlage Bäckereiverkaufsstelle mit Café 

Betriebsart Bäckereifiliale mit Cafébereich innen und außen 

Betriebszeiten 

Betriebszeiten: werktags 05:00 – 18:30 Uhr, 
sonntags 07:00 – 13:00 Uhr 

Öffnungszeiten: werktags 06:00 – 18:30 Uhr, 
sonntags 07:00 – 13:00 Uhr 

Netto-Gastraumflä-
che innen 100 m² 

Netto-Gastraumflä-
che außen 50 m² 

Anzahl Pkw-Stell-
plätze 25  

Ausführung der 
Fahrgassen Gepflastert 

Betriebsverkehr 

Zeit 
Tag Nacht 

06:00-07:00 Uhr, 
20:00-22:00 Uhr 

07:00-20:00 
Uhr 22:00-06:00 Uhr 

Anzahl Pkw 36 220 5 

Anzahl Lkw - 1 1 

Anzahl 
Rollcontainer - 1 2 

Maßgebliche  
Tätigkeiten 

 Betriebsverkehr (Lkw/Pkw) 
 Verladung Rollcontainer 
 Außensitzfläche 
 Betrieb technischer Anlagen 
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Abbildung 2 Eingabeplanung Grundriss Bäckereiverkaufsstelle mit Café (b) 

 

 

6 SCHALLEMISSIONEN 

Die maßgeblichen Schallemissionen im Zusammenhang mit der geplanten Bäckereiverkaufs-
stelle mit Café sind: 

 Betriebsverkehr (Lkw/Pkw) 

 Verladung Rollcontainer 

 Betrieb der Außensitzfläche 

Freisitz 

Vorbe-
reitung 

Anlieferung 

Verkaufsraum 

2770
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 Betrieb technischer Anlagen 

Die Ermittlung der Schallemissionen erfolgt auf Basis der Betriebsbeschreibung und Angaben 
des Auftraggebers (d) sowie anhand nachfolgender Studien. 

 Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegeräusche auf Betriebsge-
länden von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen, Hessische Landes-
anstalt für Umwelt, 1995 und Heft 3 Ausgabe 2005 sowie Heft 3 Ausgabe 2024 [10] 

 Parkplatzlärmstudie – 6. überarbeitete Auflage; Schriftenreihe Heft 89, Bayerisches 
Landesamt für Umweltschutz, 2007 [11] 

 LfU-2/3 Hai, Geräusche aus „Biergärten“ – ein Vergleich verschiedener Prognosean-
sätze, 1999 [12] 

Im Folgenden werden die relevanten Schallemissionen erläutert. Die nachfolgende Abbildung 
zeigt eine Übersicht der maßgeblichen Schallquellen auf dem Betriebsgelände. Die detaillier-
ten Berechnungsansätze sind in Anlage 2 im Anhang beigefügt. 

Abbildung 3 Betriebsgelände mit Lage der Schallquellen (b) 

  

1 Pkw Parkplatz 
2 Außensitzfläche 
3 Lkw An-/Abfahrt, etc. 
4 Rollgeräusch im Lkw 
5 Verladung Rollcontainer 
6 Lkw Fahrverkehr 
7 Ziehen Rollcontainer 
8 Technische Anlagen 

27 70
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6.1 Betriebsverkehr Lkw 

Die Lärmemissionen aus der Lieferung setzen sich in diesem Fall zusammen aus dem Fahr-
verkehr der Lkw auf dem Betriebsgelände, der An- und Abfahrt der Lkw mit Rangieren und 
Leerlauf sowie der Verladetätigkeit. 

Die Berechnung der Schallemissionen basiert auf dem Technischen Bericht der Hessischen 
Landesanstalt für Umweltschutz zur Untersuchung der Lkw- und Ladegeräusche auf Betriebs-
geländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen [10]. 

Die Schallemission aus dem Lkw-Fahrverkehr auf dem Betriebsgelände errechnet sich nach 
folgendem Zusammenhang: 

 L’wr = Lwa,1h + 10 lg n - 10 lg (Tr/1h) / dB(A)                                                      (1) 
mit:  
Lw,1h  = Ausgangsschallleistungspegel für einen Lkw / h 
   Lkw > 12 t = 63 dB(A) 
n   = Anzahl der Lkw 
Tr   = Beurteilungszeitraum 

In der Berechnung wird gemäß Betriebsbeschreibung (d) ein Lkw im Nachtzeitraum und ein 
Lkw im Tagzeitraum angesetzt. 

Die Berechnung der Schallemissionen der Lkw aus der An- und Abfahrt, Leerlauf und Ran-
gieren im Bereich der Lieferung werden nach folgendem Ansatz über den Beurteilungszeit-
raum gemittelt: 

 Lwr = Lwa + 10 log [ t / Tr ]  / dB(A)                                                                          (2) 
mit:  
Lwa  = Schallleistungspegel 

→ 94 dB(A) für Leerlauf je Lkw 5 Minuten 
→ 99 dB(A) für Rangieren je Lkw 1 Minute 
→ 108 dB(A) für Betriebsbremse 1 x je Lkw 
→ 100 dB(A) für Türenschlagen 1 x Aussteigen und 1 x Einsteigen je Lkw 
→ 100 dB(A) für Anlassen 1 x je Lkw 

Tr  = Beurteilungszeitraum 
t  = Dauer des Ereignisses 

Anmerkung: Gemäß Betreiberangaben (d) verfügt der Lkw über kein Kühlaggregat. 

6.2 Verladung 

Die Berechnung der Schallemissionen aus der Verladung der Rollcontainer erfolgt mit fol-
gendem Ansatz des Technischen Berichts [10] für eine Verladung an einer Außenrampe: 
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 LWr = LWA,1h + 10 log n - 10 log (Tr/1h)                                                                       (3) 
mit: 
LWA,1h = Schallleistungspegel für 1 Ereignis pro Stunde an einer Außenrampe 

→ 73,9 dB(A) Rollcontainer über Ladebordwand 
→ 65,3 dB(A) Rollgeräusch Rollcontainer im Lkw 

 n  = Anzahl der Ereignisse in der Beurteilungszeit; Ereignisse gemäß Studie ‘24 
 Tr = Beurteilungszeitraum 

Für das Ziehen der Rollcontainer über den Gehweg zum Gebäude wird der Wert aus der 
Studie [10] für Rollgeräusche im Lkw angesetzt. Der Rollcontainer wird vom Parkplatz bis zum 
Vorbereitungsraum hin und zurück mitberücksichtigt. Die Berechnung ist der Anlage 2 im An-
hang zu entnehmen. 

6.3 Pkw Parkplatz 

Die Berechnung der Schallemissionen aus dem Parkverkehr erfolgt gemäß Parkplatzlärmstu-
die des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz (Heft 89), 6. vollständig überarbeitete 
Ausgabe [11] nach dem sog. „zusammengefassten Verfahren (Normalfall)“. 

 Lw = Lwo + KPA + KI + KD + KStro + 10 * lg (B x N)                                                     (4) 
mit:  
Lwo = 63 dB(A) Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung / h 
KPA = Zuschlag für Parkplatzart  
KI = Taktmaximalpegelzuschlag 
KD = Durchfahrverkehr 2,5 lg (f * B-9) 
KStro = Fahrbahnbelag 
B x N = Anzahl der Bewegungen pro Stunde auf dem Parkplatz  

Die Zuschläge KPA und KI werden gemäß der Parkplatzlärmstudie [11] tagsüber für eine Gast-
stätte (Öffnungszeit Bäckereiverkaufsstelle mit Café ab 06:00 Uhr) und nachts für einen Mitar-
beiter Parkplatz zugewiesen (KPA = 3/0 tags/nachts und KI = 4). Somit sind das vermehrte 
Türenschlagen und die Unterhaltungen am Parkplatz tagsüber durch die Kunden bereits be-
rücksichtigt. Die Fahrgassen werden gemäß der Betriebsbeschreibung (d) als gepflastert (Be-
tonsteine mit Fugen > 3 mm) berücksichtigt, so dass der Zuschlag KStro für den Fahrbahnbelag 
auf 1 dB(A) gesetzt wird. Der Durchfahrverkehr wird tagsüber mitberücksichtigt; nachts entfällt 
dieser, da der Parkplatz zu Arbeitsbeginn geleert ist. 

Für die Frequentierung werden die Anzahl der Pkw aus der Betriebsbeschreibung mit insge-
samt 256 Pkw tagsüber (entspricht 512 An-/Abfahrten) und 5 Pkw in der ungünstigsten Nacht-
stunde (entspricht 10 Bewegungen, Mitarbeiter vor 05:00 Uhr und Kunden vor 06:00 Uhr) an-
gesetzt. 
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6.4 Außensitzfläche 

Für die Berücksichtigung der Emissionen auf der Außensitzfläche wird das Schreiben des Lan-
desamts für Umweltschutz LfU-2/3 Hai, Geräusche aus „Biergärten“ - ein Vergleich verschie-
dener Prognoseansätze [12] herangezogen. Dort wird zwischen den folgenden Nutzungen un-
terschieden: 

Tabelle 5 Gegenüberstellung der Emissionsansätze aus dem Schreiben LfU [12] 

Einstufung Nutzung LwA/Gast 
dB(A) 

LwA“ 
dB(A)/m² 

Maximalpegel 
LwA,max /dB(A) 

Gruppe 1 Gastgarten zum Einnehmen von 
Speisen, ruhige Unterhaltung 60 57 86 

Gruppe 2 Gastgarten, normale Unterhal-
tung, häufige Serviergeräusche 63 61 92 

Gruppe 3 Biergärten, angeregte Unterhal-
tung mit Lachen (Gästegruppen) 71 70 102 

leiser  
Biergarten 

Restaurant, Gastgarten mit  
gedeckten Tischen und Service 63 61 92 

lauter  
Biergarten 

Biergartencharakter mit unge-
zwungener Atmosphäre 71 70 102 

Der Immissionsbeitrag aus dem Gastraum im Ladeninnenbereich kann gegenüber dem Be-
trieb auf der Außensitzfläche vernachlässigt werden. Im vorliegenden Fall wird der flächenbe-
zogene Schallleistungspegel von Lw“ = 61 dB(A)/m² für einen Gastgarten der Gruppe 2 (leiser 
Biergarten) herangezogen und auf der Außenfläche von ca. 72 m² angesetzt. Darüber hinaus 
wird gemäß [12] ein Zuschlag von 3 dB(A) für die Informationshaltigkeit berücksichtigt. 

6.5 Technische Anlagen außerhalb des Gebäudes 

Für die technischen Anlagen außerhalb des Gebäudes z.B. für die Abluft von Backautomaten, 
Lüftung, etc., konnten keine detaillierten Angaben zum Standort oder Schallleistungspegel be-
reitgestellt werden bzw. diese sind noch nicht spezifiziert, so dass der maximal zulässige 
Schallleistungspegel der Anlagen für die Tag- und Nachtzeit vorgegeben wird. Bei der Ausle-
gung notwendiger Schalldämpfer ist jeweils auf das Frequenzspektrum insbesondere < 250 
Hz zu achten. Dies ist dem Anlagenbauer zur Auflage zu machen. Folgende Schallleistungs-
pegel dürfen hierbei von allen Anlagen und Anlagenteilen in Summe nicht überschritten wer-
den: 
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Tabelle 6 Technische Anlagen außerhalb der Gebäude 

Anlage Standort 
(vgl. Abbildung 3) 

Vorgabe Schallleistung aller Anlagen 
und -teile in Summe [dB(A)] 

Tag Nacht 

Technische Anlagen 
(z.B. Abluft Backautomaten, 
 Lüftung etc.) 

Über Dach, 
Vorbereitungsraum 80,0 70,0 

 
Hinweis: Ergeben sich in der weiteren Planung andere Standorte als in Tabelle 6 aufgeführt, 
ist ggf. eine Überprüfung der Vorgaben zum Schallleistungspegel erforderlich. 

6.6 Spitzenpegel 

Spitzenpegel können im vorliegenden Fall tagsüber und nachts durch die Betätigung der Be-
triebsbremse am Lkw (Lw = 108 dB(A) [10]) hervorgerufen werden. Aufgrund der Abstände und 
Gebietseinstufung ist mit keiner Überschreitung des Spitzenpegels tags und nachts zu rech-
nen. 

6.7 Zusammenstellung der Schallemissionen 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Schallleistungspegel für das Vorhaben aufgeführt, die 
Berechnungsansätze und die Eingabedaten sind in Anlage 2 und 3 im Anhang zusammenge-
stellt. In den aufgeführten Schallleistungspegeln sind Zuschläge für Impuls- und Tonhaltigkeit 
bereits berücksichtigt. Die Lage der Quellen ist in Kapitel 6, Abbildung 3 veranschaulicht. 

Tabelle 7 Schallleistungspegel inkl. Zuschläge KI und KT 

Quelle Nr. 

Schallleistungspegel Lwr 
[dB(A)] 

Tag lauteste  
Nachtstunde 

Flächenquellen 

Pkw Parkplatz 1 89,1 78,0 

Außensitzfläche 2 81,5 - 

Lkw An-/Abfahrt, Leerlauf, Rangieren 3 74,7 86,7 

Rollgeräusch im Lkw 4 53,3 68,3 

Verladung Rollcontainer über Ladebordwand 5 61,9 76,9 

Linienquellen 

Fahrverkehr Lkw 6 71,7 83,7 
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Testberechnungen haben gezeigt, dass die schalltechnische Irrelevanz gemäß Abschnitt 3.2.1 
der TA Lärm [4] (IRW – 6 dB(A)) am IO 1 verfehlt wird. Aufgrund dessen wird die gewerbliche 
Vorbelastung bestimmt, siehe nachfolgendes Kapitel. 

 

7 GEWERBLICHE VORBELASTUNG 

In südlicher Richtung befindet sich das Gewerbegebiet Patersdorf mit der Erweiterung I, siehe 
entsprechende Bebauungspläne (f). In den Bebauungsplänen sind Emissionskontingente 
nach DIN 45691 [13] festgesetzt und werden für die Bestimmung der Vorbelastung herange-
zogen. In der nachfolgenden Abbildung sind die jeweiligen Emissionskontingente mit der da-
zugehörigen Fläche aufgeführt. 

Quelle Nr. 

Schallleistungspegel Lwr 
[dB(A)] 

Tag lauteste  
Nachtstunde 

Ziehen Rollcontainer 7 28,0 43,0 

Punktquellen 
Technische Anlangen (z.B. Abluft Backautoma-
ten, Lüftung, etc.) - VORGABE 8 80,0 70,0 
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Abbildung 4 Übersicht bestehende Emissionskontingente (f) 

 
Quelle der Karte: Geodatenonline, Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 

Die Ausbreitungsrechnung für die resultierenden Immissionsanteilen (LIK) aus den festgesetz-
ten Emissionskontingenten erfolgt nach der Rechenvorschrift der DIN 45691 [13] und ist damit 
genau definiert. Die Emissionsbezugsflächen sind der Abbildung 4 zu entnehmen. Das Ergeb-
nis der Vorbelastung mit den Teilpegeln Tag und Nacht ist in Anlage 4 im Anhang dargestellt. 

 

27 70
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8 SCHALLIMMISSIONEN UND BEURTEILUNG 

Auf Grundlage der in Abschnitt 6 ermittelten Schallemissionen wird untersucht, ob die Orien-
tierungswerte gemäß DIN 18005 [3] (≙ Immissionsrichtwerte der TA Lärm [4]) unter Berück-
sichtigung der Vorbelastung (Kap. 7) eingehalten werden können. 

Die Ausbreitungsrechnung für den geplanten Betrieb der Bäckereiverkaufsstelle mit Café er-
folgt gemäß ISO 9613-2 [5] unter Berücksichtigung der vorhandenen Schallausbreitungsver-
hältnisse. Es handelt sich um eine detaillierte Prognose unter Berücksichtigung des A-bewer-
teten Schallleistungspegels bei 500 Hz, TA Lärm A 2.3 [4]. Die meteorologische Korrektur Cmet 

wurde in einem konservativen Rahmen mit C0 = 2 dB(A) in der Ausbreitungsrechnung ange-
setzt. Der sog. Ruhezeitenzuschlag gemäß TA Lärm [4] ist aufgrund der Gebietseinstufung 
nicht berücksichtigt. 

Tabelle 8 Immissionsbelastung IO 1 bis IO 5 Tag 

Quellen Teilpegel Tag / dB(A) 
IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5 

ORWDIN18005 60 60 60 60 65 
1 Pkw Parkplatz 40.0 33.8 34.7 30.0 34.3 
2 Außensitzfläche 34.4 26.8 28.3 23.3 24.8 
3 Lkw An-/Abfahrt, Leerlauf, Rangieren 23.9 14.2 18.3 18.2 23.0 
4 Rollgeräusche Lkw 2.8 -10.5 -3.0 -3.3 1.7 
5 Verladung Rollcontainer 15.1 -6.1 4.5 3.1 10.7 
6 Fahrverkehr Lkw 22.1 15.9 17.4 13.1 18.4 
7 Ziehen Rollcontainer -17.3 -41 -42.3 -32.1 -21.1 
8 Technische Anlagen 39.4 25.2 25.0 22.1 30.1 

Summe Vorhaben 43.4 35.1 36.1 31.7 36.3 
Summe Vorbelastung 57.4 52.3 53.0 57.2 60.2 

Summe Gesamtbelastung 57.6 52.4 53.1 57.2 60.2 
Über- / Unterschreitung -2.4 -7.6 -6.9 -2.8 -4.8 

Tabelle 9 Immissionsbelastung IO 1 bis IO 5 Nacht 

Quellen Teilpegel Nacht / dB(A) 
IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5 

ORWDIN18005 45 45 45 45 50 
1 Pkw Parkplatz 28.9 22.7 23.6 18.9 23.2 
2 Außensitzfläche - - - - - 
3 Lkw An-/Abfahrt, Leerlauf, Rangieren 35.9 26.2 30.3 30.2 35.0 
4 Rollgeräusche Lkw 17.8 4.5 12.0 11.7 16.7 
5 Verladung Rollcontainer 30.1 8.9 19.5 18.1 25.7 
6 Fahrverkehr Lkw 34.1 27.9 29.4 25.1 30.4 
7 Ziehen Rollcontainer -2.3 -26.0 -27.3 -17.1 -6.1 
8 Technische Anlagen 29.4 15.2 15.0 12.1 20.1 

Summe Vorhaben 39.6 31.0 33.6 31.9 37.0 
Summe Vorbelastung 42.4 37.3 38.0 42.2 45.2 

Summe Gesamtbelastung 44.3 38.2 39.3 42.6 45.8 
Über- / Unterschreitung -0.7 -6.8 -5.7 -2.4 -4.2 
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Wie die Berechnungen in der Tabelle 8 und Tabelle 9 zeigen, können in der Gesamtbelastung 
die Immissionsrichtwerte an den Immissionsorten IO 1 bis IO 5 tagsüber und nachts eingehal-
ten werden. 

Anmerkung: An den Immissionsorten IO 2 bis IO 5 liegt die Immissionsbelastung aus dem 
Vorhaben außerhalb des Einwirkungsbereiches gemäß Abschnitt 2.2 TA Lärm [4] und ist ver-
nachlässigbar. 

 

9 VERKEHRSZUNAHME AUF DER ÖFFENTLICHEN STRAßE 

Das Grundstück der geplanten Bäckereiverkaufsstelle mit Café liegt südlich des Kreisverkeh-
res der Bundesstraßen B 85 und B 11, und wird über die Straße Grünbacher Weg erschlossen. 
Der Fahrverkehr, der mit dem Vorhaben in unmittelbarem Zusammenhang steht, wird sich mit 
dem übrigen Verkehr vermischen. Daher kann auf eine detaillierte Betrachtung des Betriebs-
verkehrs auf der öffentlichen Straße verzichtet werden. 

 

10 TEXTVORSCHLAG ZUM BEBAUUNGSPLAN 

10.1 Auflagenvorschlag Vorhabens- und Erschließungsplan 

1. Hinsichtlich des Lärmschutzes sind die Bestimmungen der Sechsten Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, Technische Anleitung zum Schutz 
gegen Lärm – TA Lärm, vom 26.08.1998, GMBI 1998, Nr. 26 S. 503. Geändert durch Ver-
waltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) zu beachten. 

2. Der Beurteilungspegel, der von den Anlagen der Bäckereiverkaufsstelle mit Café auf dem 
Grundstück mit den Fl.Nrn. 150 (TF) und 149/1 (TF) ausgehenden Geräusche darf ein-
schließlich der Geräusche des dazugehörigen Betriebsverkehrs auf dem Anlagengrund-
stück folgende reduzierte Immissionsrichtwerte (IRW-Anteile) in der Nachbarschaft nicht 
überschreiten: 

Immissionsort IRW-Anteile in dB(A) 
Tag (06:00 – 22:00) 

IRW-Anteile in dB(A) 
Nacht (22:00 – 06:00) Adresse Fl.Nr. 

IO 1, Grünbacher Weg 1 / II 150/1 43,4 39,6 

IO 2, Kreuzhöhstraße 1 / III 5/4 35,1 31,0 

IO 3, Pointweg 2 / III 1/5 36,1 33,6 

IO 4, Grünbacher Weg 2 / II 129 31,7 31,9 
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Immissionsort IRW-Anteile in dB(A) 
Tag (06:00 – 22:00) 

IRW-Anteile in dB(A) 
Nacht (22:00 – 06:00) Adresse Fl.Nr. 

IO 5, Im Gewerbegebiet 2 / II 145 36,3 37,0 

3. Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen den nicht reduzierten Immissionsrichtwert au-
ßen am Tage um nicht mehr als 30 dB(A), bei Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschrei-
ten. 

4. Die schalltechnische Untersuchung (Projekt-Nr. 3103-2025 SU V01) vom 29.09.2025 sowie 
die Betriebsbeschreibung vom 05.06.2025 mit Ergänzung am 12.06.2025 sind Bestandteil 
der Baugenehmigung. 

5. Während einer Lkw-Anlieferung ist der Betrieb eines Kühlaggregats am Lkw unzulässig. 

6. Technische Anlangen auf dem Grundstück der Bäckereiverkaufsstelle mit Café, Fl.-Nrn. 
150 (TF) und 149/1 (TF) der Gemarkung Patersdorf, sind nach dem Stand der Lärmschutz- 
sowie der Schwingungsisolierungstechnik zu errichten, zu betreiben und zu warten. Kör-
perschallemittierende Anlagenteile sind von luftschallabstrahlenden Anlagenteilen zu ent-
koppeln. Die Geräusche der Anlagen dürfen an den Immissionsorten nicht tonhaltig sein. 
Folgender Schallleistungspegel aller technischen Anlagen und -teile außerhalb des Gebäu-
des ist in Summe nicht zu überschreiten: 

 Lwa = 80,0 dB(A) Tag 

 Lwa = 70,0 dB(A) Nacht 

10.2 Hinweise 

 Die genannten Normen und Richtlinien sowie die schalltechnische Untersuchung können 
zu den üblichen Öffnungszeiten bei der Gemeinde Patersdorf eingesehen werden. 

 Die DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ ist eine bauaufsichtlich eingeführte DIN-Norm 
und damit bei der Bauausführung generell eigenverantwortlich durch den Bauantragsteller 
im Zusammenwirken mit dem zuständigen Architekten umzusetzen und zu beachten. 

 

11 ZUSAMMENFASSUNG 

Auf dem Grundstück mit den Fl.Nrn. 150 (TF) 149/1 (TF) Gemarkung Patersdorf ist die Errich-
tung einer Bäckereiverkaufsstelle mit Café geplant. Hierfür wird der vorhabensbezogenen Be-
bauungsplan „GE Patersdorf Erweiterung II - Bäckereiverkaufsstelle mit Café“ aufgestellt. In 
diesem Zusammenhang war eine schalltechnische Untersuchung zu erstellen. 
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Für die schalltechnische Untersuchung wurden fünf Immissionsorte (IO 1 bis IO 5) ausgewählt, 
siehe Anlage 1 im Anhang. Auf Grundlage der Betriebsbeschreibung (Kapitel 5) und den Emis-
sionsansätzen (Kapitel 6) sowie unter Berücksichtigung der gewerblichen Vorbelastung (Ka-
pitel 7) kommt die schalltechnische Untersuchung in Kapitel 8 zu den folgenden Ergebnissen: 

 Ausgehende Immissionsbelastung aus dem Vorhaben 
Wie die Berechnungen in Abschnitt 8 zeigen, wird der Orientierungswert (≙ Immissions-
richtwert) am Tag und in der Nacht an allen Immissionsorten IO 1 bis IO 5 in der Ge-
samtbelastung eingehalten. 

Anmerkung: An den Immissionsorten IO 2 bis IO 5 liegt die Immissionsbelastung aus 
dem Vorhaben außerhalb des Einwirkungsbereiches gemäß Abschnitt 2.2 TA Lärm [4] 
und ist vernachlässigbar. 

 Spitzenpegelkriterium der TA Lärm [4] 
Es ist am Tag und in der Nacht aufgrund der Abstände und Gebietseinstufung mit keinen 
Überschreitungen des Spitzenpegelkriteriums der TA Lärm [4] zu rechnen. 

 Verkehrszunahme nach Nr. 7.4 der TA Lärm [4] 
Der Fahrverkehr, der mit dem Vorhaben in unmittelbarem Zusammenhang steht, wird 
sich mit dem übrigen Verkehr vermischen. Daher konnte auf eine detaillierte Betrachtung 
des Betriebsverkehrs auf der öffentlichen Straße verzichtet werden. 

In Kapitel 10 wurde ein Textvorschlag zum Bebauungsplan für den Vorhabens- und Erschlie-
ßungsplan (Auflagen) und Hinweise ausgearbeitet. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der geplante Betrieb der Bäckereiverkaufsstelle 
mit Café unter Berücksichtigung der Angaben in Kapitel 5 und 6 schalltechnisch verträglich ist. 

Die abschließende Beurteilung obliegt der genehmigenden Behörde. 

i.A. L. Fahnenbruck 
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13 ANLAGENVERZEICHNIS 

1 Lageplan 

2 Berechnungsansätze Schallemissionen 

3 Eingabedaten CadnaA 

4 Teilpegel Vorbelastung Gewerbegebiet Patersdorf 

 



IO 1

IO 2

IO 3

IO 4

IO 5

Geltungsbereich BP
Baugrenze

Anlage 1
Lageplan

Projekt:
Vorhabensbezogener Bebauungsplan 
„GE Patersdorf Erweiterung II -
Bäckereiverkaufsstelle mit Café“,
Gemeinde Patersdorf

Auftraggeber:
Bäckerei Schifferl Bogen GmbH
Elsa-Brandström-Straße 1
94327 Bogen

Auftragnehmer:
C.HENTSCHEL CONSULT Ing.-GmbH
Oberer Graben 3a
85354 Freising

 Legende

  Haus
  3D-Reflektor
  Immissionspunkt

0 10 20 30 40 50 m

Maßstab: 1 : 2000
(DIN A4)

Freising, den  29.09.25
Programmsystem:
Cadna/A für Windows
3103-25 C211 V01.cna
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Anlage 2 – Schallemissionen 

 

Parkplatz, zusammengefasstes Verfahren

Lwr = Lwo + KPA + KI + KD + KStro + 10 * lg (B x N)

Lwo = 63 dB(A) Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung / h
 KPA  = Zuschlag für Parkplatzart

0 P+R, Mitarbeiter, Parkplatz am Rand der Innenstadt
3 Gaststätte

KI = Taktmaximalpegelzuschlag
4 P+R, Mitarbeiter
4 Gaststätte

KD = Durchfahrverkehr = 2,5 lg (fxB-9) nur für das zusammengefasste Verfahren
f= Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße für f*b < 10;  KD = 0

1,0 bei allen übrigen Stellplätzen (P+R-Plätze, Mitarbeiterparkplätze u.ä.)
Kstr0 = Zuschlag für Straßenoberflächen nur für das zusammengefasste Verfahren

1 Betonstein Fugen > 3 mm
n = Anzahl der Stellplätze
B = Bezugsgröße (Anzahl der Stellplätze, Netto-Verkaufsfläche etc.)
N = Anzahl der Bewegungen / Bezugsgröße und Stunde

BxN = Anzahl der Bewegungen / Stunde auf dem Parkplatz

Tag Nacht* Tag/h Nacht/h* Tag Nacht* Tag Nacht*

63 3 4 25 1 3.0 1 1.28 - 32 - 512 - 89.1 -

63 0 4 25 1 0.0 1 - 0.4 - 10.0 - 10 - 78.0
* kritischste Nachtstunde

1 Pkw Parkplatz NACHT - gemäß Betriebsbeschreibung

B x N Summ An- und 
Abfahrten Lwr / dB(A)Lwo / 

dB(A)
Kpa / 

dB(A)
Ki / 

dB(A)
B f KD / 

dB(A)
Kstro / 

dB(A)
N

1 Pkw Parkplatz TAG - gemäß Betriebsbeschreibung
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Lkw An- und Abfahrt, Leerlauf, Rangieren

Mittelung im Beurteilungszeitraum (Tr)
Lwr = Lwo + 10∙log(t/Tr)  / dB(A)

Lwo = Schallleistungspegel einzelner Ereignisse
94 dB(A) Leerlauf
99 dB(A) Rangieren
108dB(A) Betriebsbremse 1 x je Lkw
100 dB(A) Türenschlagen 2 x je Lkw
100 dB(A) Anlassen 1 x je Lkw

Tr = Beurteilungszeitraum
t = Gesamtdauer der Einzelereignisse

(to x n x Anzahl Lkw)
to = Dauer für 1 Ereignis
n = Anzahl der Ereignisse je Lkw 

Lwo / 
dB(A) n Anzahl 

Lkw to / sec t / sec Tages-
abschnitt Tr / h Lwr / dB(A)

94 1 1 300 300 06.22 Uhr 16 71.2

99 1 1 60 60 06.22 Uhr 16 69.2

108 1 5 06.22 Uhr 16 67.4
100 2 10 06.22 Uhr 16 62.4
100 1 5 06.22 Uhr 16 59.4

69.1
Summe Tag 74.7

94 1 1 300 300 kr.Nacht 1 83.2

99 1 1 60 60 kr.Nacht 1 81.2

108 1 5 kr.Nacht 1 79.4
100 2 10 kr.Nacht 1 74.4
100 1 5 kr.Nacht 1 71.4

81.1
Summe kr. Nacht 86.7

Zwischensumme An- und Abfahrt

An- und Abfahrt

1 5

Zwischensumme An- und Abfahrt

Nacht
Leerlauf 5 Min. je Lkw

Rangieren ca. 1  Minuten pro Lkw

An- und Abfahrt

1 5

3 Lkw An-/Abfahrt, Leerlauf, Rangieren
Tag

Leerlauf 5 Min. je Lkw

Rangieren ca. 1  Minuten pro Lkw
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Verladegeräusch

Mittelung im Beurteilungszeitraum (Tr)
Lwr = Lwa,1h + 10∙log(n) - 10∙log(Tr/1h)  / dB(A)

 Lwa,1h = gemittelter Schallleistungspegel für 1 Ereignis pro Stunde
n = Anzahl der Ereignisse in der Beurteilungszeit gemäß Studie 2024

Tr = Beurteilungszeitraum

Energieanteil

91201083.94
35481338.92

a1 126682422.9
a2 30271224.97
a3 156953647.8

b1 24547089.16
b2 3388441.561
b3 27935530.72

c1 15848931.92
c2 4119493.748
c3 19968425.67

50118723.36
18620871.37

d1 68739594.73
d2 29582167.76
d3 98321762.49

e1 20417379.45
e2 3090295.433
e3 23507674.88

Ereignis Ware je Lkw Art Lwa,1h / dB(A) n* Tages-
abschnitt Tr / h Lwr / dB(A)

Rollcontainer 1 b1 73.9 1.0 06-22 Uhr 16 61.9
Rollgeräusch im Lkw 1 b2 65.3 1.0 06-22 Uhr 16 53.3

62.4

Rollcontainer 2 b1 73.9 2.0 kr.Nacht 1 76.9
Rollgeräusch im Lkw 2 b2 65.3 2.0 kr.Nacht 1 68.3

77.5
*aus Studie 2024 abgeleitet

Nacht

Summe Rollcontainer

4 Rollgeräusch im Lkw + 5 Verladung Rollcontainer über Ladebordwand
Tag 06-22 Uhr

Summe Rollcontainer

Be- und Entladung gesamt 73.7

Rollcontainer
Fahrt voll 73.1
Rollgeräusch voll im Lkw 64.9

Summe Fahrt 78.4
Rollgeräusch im Lkw, je 71.7
Be- und Entladung gesamt 79.9

E-Flurförder-Fzg. mit „Leiselaufrollen“
Fahrt leer 77.0
Fahrt voll 72.7

Rollgeräusch voll 64.0
Be- und Entladung gesamt 73.0

schwenkbare Mini-Überladebrücke

Be- und Entladung gesamt 74.5

Rollcontainer „Leiselaufrollen“
Fahrt voll 72.0

Rollcontainer
Fahrt voll 73.9
Rollgeräusch voll 65.3

Summe Fahrt 81.0
Rollgeräusch im Lkw, je 71.8
Be- und Entladung gesamt 82.0

E-Flurförder-Fzg. mit „Leiselaufrollen“
Fahrt leer 79.6
Fahrt voll 75.5

Außenrampe
Lwa,1h/dB(A)

Ladebordwand
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Lkw-Fahrgeräusch, Mittelungspegel 

L'wr = L'WA,1h + 10∙log(n) - 10∙log(Tr/1h)  / dB(A)/m

LWA,1h = gemittelter Schallleistungspegel für 1 LKW pro Stunde
Diesel-LKW < 12 t = 62 dB(A)
Diesel-LKW > 12 t = 63 dB(A)
Elektro-LKW = 60 dB(A)

n = Anzahl der Lkw
Tr = Beurteilungszeitraum in h

L'wa,1h / dB(A) n Tages-
abschnitt Tr / h Teilbeurteilung L´wr / 

dB(A)/m

63 1 06-22 Uhr 16 51.0

63 1 22 - 06 Uhr 1 63.0

6 Fahrverkehr Lkw
Tag

Nacht - kritischste Stunde

Technischer Bericht:
LKW-Studie: Untersuchung von Geräuschemissionen 
durch logistische Vorgänge von Lastkraftwagen, 2024
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Beurteilungspegel

Mittelung im Beurteilungszeitraum (Tr)
Lwr = Lwa + KI + KT + 10 lg (n) + 10 lg (t0 / Tr)  / dB(A)

Lwa = Schallleistungspegel der Quelle
KI = Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT = Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit
Tr = Beurteilungszeitraum Tag = 16 Stunden, Nacht = 1 h
t0 = Betriebsdauer in Sekunden der Quelle (Streckenlänge x Geschwindigkeit)
n = Anzahl der Rollwagen

Quelle Lwa 
[dB(A)]

KI 
[dB(A)]

KT 
[dB(A)]

Lwa 

inkl. KI

Anzahl 
n

Strecken
länge 

[m]

Geschwin
digkeit 
[m/sec]

t0 [sec] Tages-
abschnitt Tr [h] Lwr [dB(A)]

Rollcontainer ziehen - Tag 65.3 0 0 65.3 1 16 1.5 10.7 6-22 Uhr 16 28.0
Rollcontainer ziehen - Nacht 65.3 0 0 65.3 2 16 1.5 10.7 22-6 Uhr 1 43.0

7 Ziehen Rollcontainer (Strecke Parkplatz - Vorbereitungsraum)
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Anlage 3 - Eingabedaten CadnaA 

Flächenschallquellen 

 

Linienschallquellen 

 

Punktschallquellen 

 
 
  

Bezeichnung Sel. M. ID Schallleistung Lw Schallleistung Lw'' Lw / Li Korrektur Schalldämmung Dämpfung Einwirkzeit K0 Freq. Richtw. Bew. Punktquellen
Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht Typ Wert norm. Tag Abend Nacht R Fläche Tag Ruhe Nacht Anzahl

(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m²) (min) (min) (min) (dB) (Hz) Tag
1 Pkw Parkplatz  !00! 89.1 89.1 78.0 60.5 60.5 49.4 Lw 89,1 0.0 0.0 -11.1 960.00 0.00 480.00 0.0 500 (keine)
2 Außensitzfläche (Freisitz + Eingangsbereich)  !00! 82.6 82.6 82.6 64.0 64.0 64.0 Lw" 61+3 0.0 0.0 0.0 750.00 0.00 0.00 0.0 500 (keine)
3 Lkw An-/Abfahrt, Leerlauf, Rangieren - Anlieferung  !01! 74.7 74.7 86.7 56.3 56.3 68.3 Lw 74,7 0.0 0.0 12.0 960.00 0.00 480.00 0.0 500 (keine)
4 Rollgeräusche Lkw - Anlieferung  !01! 53.3 53.3 68.3 40.1 40.1 55.1 Lw 53,3 0.0 0.0 15.0 960.00 0.00 480.00 0.0 500 (keine)
5 Verladung Rollcontainer - Anlieferung  !01! 61.9 61.9 76.9 60.4 60.4 75.4 Lw 61,9 0.0 0.0 15.0 960.00 0.00 480.00 0.0 500 (keine)
LEK - GE Patersdorf Erweiterung WEST ~ !04! 103.1 103.1 88.1 69.0 69.0 54.0 Lw" 69 0.0 0.0 -15.0 960.00 0.00 480.00 0.0 500 (keine)
LEK - GE Patersdorf Erweiterung OST ~ !04! 103.7 103.7 88.7 69.0 69.0 54.0 Lw" 69 0.0 0.0 -15.0 960.00 0.00 480.00 0.0 500 (keine)
LEK - GE Patersdorf Deckblatt 4 TF 1 ~ !04! 105.8 105.8 90.8 64.0 64.0 49.0 Lw" 64 0.0 0.0 -15.0 960.00 0.00 480.00 0.0 500 (keine)
LEK - GE Patersdorf Deckblatt 4 TF 2 ~ !04! 109.5 109.5 94.5 67.0 67.0 52.0 Lw" 67 0.0 0.0 -15.0 960.00 0.00 480.00 0.0 500 (keine)

Bezeichnung Sel. M. ID Schallleistung Lw Schallleistung Lw' Lw / Li Korrektur Schalldämmung Dämpfung Einwirkzeit K0 Freq. Richtw. Bew. Punktquellen
Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht Typ Wert norm. Tag Abend Nacht R Fläche Tag Ruhe Nacht Anzahl

(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m²) (min) (min) (min) (dB) (Hz) Tag
6 Fahrverkehr Lkw - Anlieferung  !01! 71.7 71.7 83.7 51.0 51.0 63.0 Lw' 51 0.0 0.0 12.0 960.00 0.00 480.00 0.0 500 (keine)
7 Ziehen Rollcontainer - Anlieferung  !01! 28.0 28.0 43.0 16.1 16.1 31.1 Lw 28 0.0 0.0 15.0 960.00 0.00 480.00 0.0 500 (keine)

Bezeichnung Sel. M. ID Schallleistung Lw Lw / Li Korrektur Schalldämmung Dämpfung Einwirkzeit K0 Freq. Richtw. Höhe Koordinaten
Tag Abend Nacht Typ Wert norm. Tag Abend Nacht R Fläche Tag Ruhe Nacht X Y Z

(dBA) (dBA) (dBA) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m²) (min) (min) (min) (dB) (Hz) (m) (m) (m) (m)
8 Technische Anlagen  !00! 80.0 80.0 70.0 Lw 80 0.0 0.0 -10.0 960.00 0.00 480.00 0.0 500 (keine) 1.00 g 791189.41 5436564.75 507.75
Spitzenpegel - Betriebsbremse Lkw ~ !05! 108.0 108.0 108.0 Lw 108 0.0 0.0 0.0 960.00 0.00 480.00 0.0 500 (keine) 1.00 r 791182.06 5436559.77 503.70
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Anlage 4 - Teilpegel Vorbelastung Gewerbegebiet Patersdorf 

 

 

 

Quelle
Bezeichnung IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5
LEK - GE Patersdorf Erweiterung WEST 43.2 39.8 39.8 42.3 48.3
LEK - GE Patersdorf Erweiterung OST 45.6 41.6 41.3 42.5 52.3
LEK - GE Patersdorf Deckblatt 4 TF 1 50.3 45.1 45.0 47.3 -
LEK - GE Patersdorf Deckblatt 4 TF 2 55.9 50.6 51.6 56.4 59.1
Summe Vorbelastung 57.4 52.3 53.0 57.2 60.2

Teilpegel Tag (dB(A))

Quelle
Bezeichnung IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5
LEK - GE Patersdorf Erweiterung WEST 28.2 24.8 24.8 27.3 33.3
LEK - GE Patersdorf Erweiterung OST 30.6 26.6 26.3 27.5 37.3
LEK - GE Patersdorf Deckblatt 4 TF 1 35.3 30.1 30.0 32.3 -
LEK - GE Patersdorf Deckblatt 4 TF 2 40.9 35.6 36.6 41.4 44.1
Summe Vorbelastung 42.4 37.3 38.0 42.2 45.2

Teilpegel Nacht (dB(A))
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